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Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren! 
Ich eröffne die 93. Sitzung des Bayerischen Land
tags und übergebe die Liste der entschuldigten Kol
legen zu Protokoll.'~) 

Das Bayerische Fernsehen hat üblicherweise ge
beten, während der Sitzung im Plenarsaal Aufnah
men machen zu dürfen. Die Genehmigung dazu ist 
erteilt. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 
Hohes Haus! Lassen Sie mich vor Beginn der Tages
ordnung an zwei Mitglieder des Hohen Hauses 
Glückwünsche aussprechen! 

(Einige Abgeordnete erheben sich - Heiter
keit - Zuruf des Abg. Schmidramsl - Abg. 
Kaps: Man hat die Langlebigkeit von Parla
mentariern unterschätzt! - Weitere Zurufe) 

- Sie werden schauen: Noch lange nicht! 

Zuvörderst: Am 28. Mai - er tut so, als ob er 
völlig unbeteiligt wäre - konnte seinen 75. Ge
burtstag begehen - er ist immer noch völlig un
beteiligt - Herr Kollege Josef Kiene - jetzt schaut 
er auf. 

(Starker Beifall) 

Josef Kiene, der auf eine jahrzehntelange poli
tische Tätigkeit zurückblicken kann, zählt zu den
jenigen unter uns, die seit 1946 ohne Unterbrechung 
dem Bayerischen Landtag angehören. In seiner 
Fraktion, deren Sekretär er lange Jahre war, sowie 
in zahlreichen Ausschüssen, in denen er aktivst mit
arbeitete, konnte sich Kollege Josef Kiene allgemei
ner Wertschätzung erfreuen. Im Präsidium und im 
Ältestenrat des Bayerischen Landtags, denen er in 
der ersten und zweiten bzw. dritten Wahlperiode 
angehörte, hat er sich durch seine loyale und ob
jektive Mitarbeit ebenfalls einen Namen gemacht. 
Seit 1958 gehört Josef Kiene dem Ausschuß für Er
nährung und Landwirtschaft an, da er sich im 
Bayerischen Landtag vorwiegend der Agrarpolitik 
angenommen hat. 

Sehr geehrter Herr Kollege Kiene! Das Jahr 
Ihres 75. Geburtstags ist zugleich nach Ihrer eige
nen Entscheidung das Jahr des Ausscheidens aus 
dem Parlament. Mit dem Dank für Ihre bisherige 
Tätigkeit im Interesse unseres Landes und zum 
Wöhl der Allgemeinheit verbinde ich die Glück
wünsche des Hohen Hauses zu Ihrem Geburtstag 
und spreche damit die Hoffnung aus, daß Ihnen Ge-

*) Nach Art. 4 Abs. 2 des Aufwandsentschädigungs
gesetzes sind entschuldigt bzw. beurlaubt die Abge
ordneten Essl, Fuchs, Hofmann, von Knoeringen, Rau
ter, Schlichtinger und Seifert. 
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sundheit und Tatkraft, die Ihnen im besonderen 
Maße zu eigen zu sein scheinen - wie der Augen
schein ergibt -, noch viele, viele Jahre erhalten 
bleiben mögen. 

Wenn ich Ihnen jetzt den bei so hohen Festtagen 
üblichen Strauß überreiche, in den Farben unseres 
Landes weiß und blau, dann tue ich das mit einer 
Auflage. Ich tue es nämlich mit der Auflage, diesen 
Strauß Ihrer hochverehrten Gattin zu geben und 
ihr zu sagen, daß wir dabei auch ihrer gedacht ha
ben, weil sichtlich durch ihren Einfluß uns ein Mit
glied des Hohen Hauses beschert wurde, das sich 
auszeichnet durch besonders heitere Gelöstheit, Zu
friedenheit - ja fast möchte ich gegenüber frühe
ren Erfahrungen sagen - Milde und dem auf der 
anderen Seite eine fast ewige Jugend in die Ge
sichtszüge geschrieben ist. Alles Gute! 

(Der Präsident überreicht unter allgemeinem 
Beifall den Blumenstrauß) 

Und nun noch ein halber Jahrhunderter. Am glei
chen Tag, ebenfalls am 28. Mai, konnte Herr Kol
lege Dr. Andreas Schlittmeier seinen 50. Geburts
tag feiern. 

(Beifall) 

Herr Kollege Schlittmeier gehört dem Präsidium 
des Bayerischen Landtags arr. Ich möchte deshalb die 
Gelegenheit wahrnehmen, um ihm für die stets an
genehme Zusammenarbeit in diesem Gremium zu 
danken. - Die obligaten Blumen kriegen Sie, wenn 
Sie 70 Jahre alt sind; auf den 75er brauchen Sie gar 
nicht zu warten. Auch Ihnen, Herr Kollege Schlitt
meier, spreche ich im Namen des Hohen Hauses die 
herzlichsten Glückwünsche aus. 

(Allg~meiner Beifall) 

Es ist doch gut, wenn man einen Almanach hat. 
Ich muß am heutigen Tag - aber leider in absentia 
- eines ebenfalls Fünfzigjährigen gedenken, des 
Herrn Kollegen Anton Degen, der laut meinen Un
terlagen am 9. Juni 1920 geboren ist, also heute 
sein 50. Lebensjahr vollendet. Ich nehme an, daß 
dieser seltene Festtag ihn deshalb von den Beratun
gen des Hohen Hauses fernhält. Aber nicht minder 
herzliche Glückwünsche zu diesem Halbjahrhun
dertfest im Namen des Hohen Hauses! Er möge bitte 
im Protokoll unsere herzlichen Wünsche nachlesen! 

(Allgemeiner Beifall) 

Damit kommen wir zu Punkt 2 der Tagesordnung, 
den ersten Lesungen. 

2a: Erste Lesung zum 
Antrag der Abgeordneten Gabert, Gradl 
und anderer und Fraktion betreffend Ge
setz 

- Störe ich? - nur leicht; dann kann ich weiter
fahren -

zur Änderung des Bayerischen Beamtenge
setzes (Beilage 3272) 

Es ist ein Initiativgesetzentwurf. - Eine Begrün
dung erfolgt offenbar nicht. 

Allgemeine Aussprache. - Keine Wortmeldung. 
Ich schließe sie. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, diesen Gesetzentwurf zu überweisen an die 
Ausschüsse für Fragen des Beamtenrechts und der 
Besoldung, für den Staatshaushalt und Finanzfra
gen und für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal
fragen. -

2b: Erste Lesung zum 
Entwurf eines Ausführungsgesetzes zum 
Gesetz über forstwirtschaftliche Zusam

menschlüsse (Beilage 3325) 

Es ist eine Regierungsvorlage. - Keine W ortmel
dung zur Begründung. 

Allgemeine Aussprache. - Auch dazu keine 
Wortmeldung. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage 
ich vor, den Gesetzentwurf zu überweisen dem Aus
schuß für Ernährung und Landwirtschaft und dem 
Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommu
nalfragen. -

2c: Erste Lesung zum 
Entwurf eines Gesetzes über die Landes
vermessung und das Liegenschaftskataster 

(Beilage 3331) 

Es ist eine Regierungsvorlage. - Keine W ortmel
dung zur Begründung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache . ...:....... Dazu 
keine Wortmeldung. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, diesen Gesetzentwurf zu überweisen dem Aus
schuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal
fragen. -

2d: Erste Lesung zum 
Antrag der Abgeordneten Drexler und 
Leicht betreffend Gesetz zur Ergänzung 
des Bayerischen Begabtenförderungsgeset-

zes (Beilage 3333) 

Wortmeldungen zur Begründung durch die An
tragsteller liegen nicht vor. 

Die allgemeine Aussprache ist eröffnet. - Keine 
Wortmeldung. Ich schließe sie. 

Im Einvernehmen mit dem Älteßtenrat schlage 
ich vor, diesen Gesetzentwurf zu überweisen den 
Ausschüssen für kulturpolitische Fragen, für den 
Staatshaushalt und Finanzfragen sowie für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen. -

2 e - heute ist wirklich Föhn -: Er s t e L e -
sung zum 

Antrag der Abgeordneten Schnell, Bund
schuh und Messner betreffend Gesetz zur 
Änderung des Bayerischen Beamtengeset-

zes (Beilage 3334) 

Keine Wortmeldung zur Begründung. 

Keine Wortmeldung zur allgemeinen Aussprache. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, diesen Gesetzentwurf zu überweisen dem Aus
schuß für Fragen des Beamtenrechts und der Be-
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soldung, dem Ausschuß für den Staatshaushalt und 
Finanzfragen und dem Ausschuß für Verfassungs-, 
Rechts- und Kommunalfragen. -

2 f: Erste L es u n g zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Privatschulleistungsgesetzes und zur Ände
rung des Gesetzes über Schulgeldfreiheit 

(Beilage 3355) 

Es handelt sich um eine Regierungsvorlage. 
Keine Wortmeldung zur Begründung durch die 
Staatsregierung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. - Keine 
Wortmeldung. Ich schließe sie. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, den Gesetzentwurf zu überweisen an den Aus
schuß für kulturpolitische Fragen, an den Ausschuß 
für den Staatshaushalt und Finanzfragen und an 
den Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kom
munalfragen. -

2g: Erste Lesung zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Landeswahlgesetzes (Beilage 3385) 

Es handelt sich um eine Regierungsvorlage, von 
der wir hoffen, daß wir sie wegen ihrer Dring
lichkeit morgen in zweiter und dritter Lesung ver
abschieden können. - Wortmeldungen zur Be
gründung durch die Staatsregierung liegen nicht 
vor. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. - Keine 
Wortmeldungen. Ich schließe sie. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat wird die
ses Gesetz überwiesen dem Ausschuß für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen. -

2h: Erste Lesung zum 

Antrag des Bayerischen Senats betreffend 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über die Aufwandsentschädigung 
für die Mitglieder cles Bayerischen Senats 

(Beilage 3386) 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. - Keine 
Wortmeldungen hierzu. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, dieses Gesetz zu überweisen dem Ausschuß für 
Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen. -

2 i: Erste Lesung zum 

Antrag des Abgeordneten Schöfberger be
treffend Gesetz zur Änderung der Gemein
deordnung für den Freistaat Bayern (Bei-

lage 3387) 

Wortmeldungen zur Begründung liegen nicht vor. 
- Ebenfalls nicht zur allgemeinen Aussprache. Ich 
schließe diese. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, das Gesetz zu überweisen an den Ausschuß 
für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen. -

2 k: E r s t e L e s u n g zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Verwahrungsgesetzes (Beilage 3388) 

Keine Wortmeldungen zur Begründung. - Kei
ne Wortmeldung zur allgemeinen Aussprache. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, dieses Gesetz dem Ausschuß für Verfassungs-, 
Rechts- und Kommunalfragen zu überweisen. 

21: Erste Lesung zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung 
verwaltungsrechtlicher Vorschriften (Bei

lage 3389) 

Es handelt sich um eine Regierungsvorlage. 
Keine Wortmeldungen zur Begründung durch die 
Staatsregierung. 

Die allgemeine Aussprache ist eröffnet. - Keine 
Wortmeldungen hierzu. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage 
ich vor, den Gesetzentwurf zu überweisen an den 
Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal
fragen. -

2m: Erste Lesung zum 

Entwurf eines Zweiten Nachtragshaus
haltsgesetzes für 1969/70 (Beilage 3416) 

Es handelt sich um eine Regierungsvorlage, vor 
allem den Stellenplan betreffend. Eine W ortmel
dung zur Begründung? - Die Begründung erfolgt 
durch die Staatsregierung. Das Wort hat der Herr 
Staatssekretär. 

Staatssekretär Jaumann: Hohes Haus, meine 
sehr verehrten bamen und Herren! Mit dem 
Zweiten Bayerischen Besoldungsneuregelungsge
setz, das das Hohe Haus vor wenigen Wochen ver
abschiedet hat, sind die besoldungspolitischen Maß
nahmen noch nicht zu Ende. Es bedarf vielmehr 
noch der Regelung einer zweiten Phase. Ihnen 
liegt jetzt der Entwurf eines Zweiten Nachtrags
haushaltsgesetzes 1969 und 1970 vor. Mit diesem 
Nachtragshaushaltsgesetz sollen die derzeitigen 
Stellenpläne neu gestaltet werden. Es geht dabei in 
erster Linie darum, die Obergrenzen bei den Beför
derungsämtern, die durch das Zweite Besoldungs
neuregelungsgesetz des Bundes heraufgesetzt wor
den sind, auch im bayerischen Bereich über die 
Stellenpläne zu verwirklichen. 

Zum anderen geht es darum, insbesondere die 
Zulagen, die das Zweite Besoldungsneuregelungs
gesetz gebracht hat und die nur nach Maßgabe des 
Haushalts zur Verfügung stehen, nunmehr im 
einzelnen festzulegen. Damit enthält das Zweite 
Nachtragshaushaltsgesetz mit seinen Stellenplänen 
den zweiten Schwerpunkt der Besoldungsverbes
serungen, die sich die Bayerische Staatsregierung 
zur Aufgabe gemacht hat. 

Daneben werden die Stellenpläne alle die Än
derungen berücksichtigen, die sich aus dem zwei
ten Besoldungsneuregelungsgesetz ergeben. Das 
sind neben der Änderung zahlreicher Amtsbezeich
nungen die vielfachen Höherstufungen, insbeson
dere im Bereich der Lehrerbesoldung. 
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Nach Neuerstellung der Stellenpläne wird es 
möglich sein, das Zweite Bayer. Besoldungsneu
regelungsgesetz in seinem ganzen Umfange zu voll-
ziehen. · 

Die Staatsregierung hat sich bemüht, im Be
reich der Stellenpläne den Vorstellungen des Baye
rischen Landtags, die bei den Beratungen insbe
sondere im Beamtenrechtsausschuß vorweg bereits 
zum Ausdruck gekommen sind, zu berücksichtigen. 
Damit wurde gleichzeitig auch den Wünschen der 
Beamtenverbände im weitesten Umfang Rechnung 
getragen. 

Das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz enthält 
ferner Vorschriften, die im Zusammenhang stehen 
mit der noch in der Beratung befindlichen Teilzeit
beschäftigung von Beamtinnen und mit der Beur
laubung von Beamtinnen unter bestimmten Vor
aussetzungen. Hiermit soll sichergestellt werden, 
daß diese Maßnahmen, die im wesentlichen dem 
Schutz der Mutter dienen, stellenplanmäßig zu kei
nen Schwierigkeiten führen. 

Es würde mich sehr freuen, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, wenn es gelänge, dieses Nach
tragshaushaltsgesetz mit den neuen Stellenplänen 
so zügig zu beraten, daß es noch vor der Sommer
pause in dritter Lesung vom Hohen Hause ver
abschiedet werden kann. Nur dann ist sicherge
stellt, daß die besoldungsmäßigen Verbesserungen 
jeder Art noch in diesem Jahr den Beamten zu
gutekommen können. Geschieht das nicht, würde 
es wegen der Schwierigkeiten des Vollzuges prak
tisch dazu kommen, daß ein Großteil unserer Be
amten in diesem Jahr nicht mehr in den Genuß 
der Verbesserungen des Zweiten Besoldungsneu
regelungsgesetzes kommen kann. 

Präsident Hcmauer: Die Bitte des Herrn Staats
sekretär zur zügigen Behandlung dient zur Kennt
nis der Vorsitzenden der betroffenen Ausschüsse. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. - Dazu 
liegen keine Wortmeldungen vor. Ich schließe sie. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage 
ich vor, dieses Gesetz zu überweisen an den Aus
schuß für den Staatshaushalt und Finanzfragen 
und an den Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen. -

Ich rufe auf Punkt 2 n: Erste L es u n g zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Umwand
lung der Bayerischen Staatsbank in eine 

Aktiengesellschaft (Beil. 3417) 

Es handelt sich um eine Regierungsvorlage. Wird 
dieser Gesetzentwurf von seiten der Staatsregie
rung begründet? - Ich sehe den Herrn Staatsse
kretär unterwegs und betrachte dies als Wortmel
dung. Das Wort ist Ihnen erteilt. 

Staatssekretär Jaumann: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Der Gesetzentwurf, der Ihnen damit vorge
legt wird, soll die öffentlich-rechtlichen Vorausset
zungen schaffen, die nötig sind, um die Bayerische 
Staatsbank, - bisher eine Anstalt des öffentlichen 

Rechtes -, in eine Aktiengesellschaft umwandeln 
zu können. Die Umwandlung der Bank in eine AG 
ist ihrerseits die rechtliche Voraussetzung für eine 
nachfolgende Verschmelzung der Staatsbank mit 
den beiden übrigen bayerischen Regionalbanken 
oder auch mit nur einer von ihnen. Die Fusion der 
Staatsbank ist damit letztlich Zweck und Ziel des 
Gesetzentwurfes. 

Die jüngste „Fusionswelle" in der Kreditwirt
schaft ist, kurz ·zusammengefaßt, durch folgende 
Gründe ausgelöst worden: 

1. Der verstärkte Kapital- und Finanzierungsbe
darf vieler Industrieunternehmen wie auch der 
öffentlichen Hand stellen Anforderungen, denen 
häufig die bisherigen Hausbanken nicht mehr ge
wachsen sind. Die Bankinstitute müssen sich dem 
Wachstum ihrer Kunden anpassen, wollen sie im 
Großkredit nicht in eine bedeutungslose Rolle zu
rückfallen. 

2. Dem notwendigen Wachstum der Banken steht 
jedoch, auf längere Sicht, der zunehmend sich ver
schärfende Wettbewerb entgegen, gefördert teil
weise durch staatliche Maßnahmen wie auch durch 
das Vordringen ausländischer Großbanken und den 
nicht zu übersehenden Trend zur Universalbank. 

Diese Wettbewerbssituation rückt, 
drittens, die betriebswirtschaftlichen Vorteile 

von Zusammenschlüssen in den Vordergrund. Der 
Rationalisierungseffekt, vor allem im Hinblick auf 
die Automation, wächst in der Regel mit zunehmen
der Unternehmensgröße. 

Diese Umstände waren auch Ursache der Fusions
überlegungen der bayerischen Regionalbanken. Wie 
weit sie durch Zusammenschlüsse eine wettbe
werbsfähige Größenordnung und einen yorteilhaf
ten Strukturausgleich und eine Expansion in neue 
Wirtschaftsbereic.,,11.e erreichen, das ist die Frage. 

Die Bayerische Staatsregierung hat daher das 
Staatsministerium der Finanzen mit der Erstellung 
eines eingehenden Gutachtens zur Frage der Ban
kenfusion in Bayern beauftragt. Das Ministerium 
kam in Übereinstimmung mit einer gutachtlichen 
Stellungnahme der Deutschen Treuhand-Gesell
schaft für den Bereich der Geschäftsbanken zu 
dem Ergebnis, daß in erster Linie eine Fusion der 
Bayerischen Staatsbank mit der Bayer. Hypothe
ken- und Wechselbank und der Bayerischen Ver
einsbank angestrebt werden sollte. Auch ein Zu
sammenschluß der Staatsbank mit der Vereins
bank allein sei zu begrüßen, falls die Bayerische 
Hypotheken- und Wechselbank zunächst für eine 
Fusion nicht zu gewinnen sei. Jede dieser Fusionen 
schüfe ein Institut mit einer wettbewerbsfähigen 
Größenordnung, die auch ein verstärktes Ausgrei
fen in den außerbayerischen Raum ermögliche, um 
der Gefahr zukünftiger Stagnation vorzubeugen. 
Dies ist vor allem für die Bayerische Staatsbank als 
das kleinste der drei Institute von Bedeutung. 
Der weitgehend identische Geschäftsbereich der 
drei Banken läßt erhebliche Rationalisierungsvor
teile erwarten und würde zu einem besonders für 
die Staatsbank günstigen Strukturausgleich führen. 

Die im Auftrag der Staatsregierung vom Staats
ministerium der Finanzen geführten Verhandlun-
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gen haben zunächst ergeben, daß eine sofortige 
Fusion nur zwisChen Staatsbank und Vereinsbank 
möglich wäre. Über die sich aus einer solchen Fu
sion ergebenden. Fragen - Bewertung beider Ban
ken durch unabhängige Prüfungsgesellschaften, 
Übernahme des gesamten Staatsbankpersonals 
durch die Vereinsbank bei voller Wahrung des bis
herigen personalrechtlichen Besitzstands der Staats
bankangehörigen - bestand grundsätzlich Über
einstimmung unter den Beteiligten. 

Neuerdings hat jedoch auch die Bayerische Hypo
theken- und Wechselbank - vorbehaltlich der Zu
stimmung ihrer Gesellschaftsorgane - ihre Be
reitschaft erklärt, Verhandlungen über die Durch
führung einer sofortigen „Dreierfusion" wieder
aufzunehrnen. Eine stufenweise Verschmelzung 
lehnt die Bank allerdings nach wie vor ab. 

Die Staatsregierung wird dementsprechend wei
terhin um eine sofortige „Dreierfusion" bemüht 
bleiben, im Fall der Ergebnislosigkeit weiterer 
Gespräche jedoch beschleunigt die Fusion der 
Staatsbank mit der Vereinsbank herbeizuführen 
versuchen. Eine beschleunigte Fusionsentscheidung 
ist schon deshalb dringend geboten, weil sich die 
bisherige Ungewißheit nicht gerade geschäftsför
dernd auf die Staatsbank auszuwirken beginnt. 

Die Beteiligung des Staates an einem fusionierten 
Institut oder ihr Gegenwert soll in Zukunft ganz 
oder teilweise auf eine noch zu errichtende Baye
rische Landesstiftung übertragen werden, die kul
turellen und sozialen Zwecken zu dienen hat. 

Das ist im wesentlichen der Gegenstand und der 
Hintergrund unserer Vorlage. 

(Beifall) 

Präsident Hanauer: Zum Wort hat sich gemeldet 
der Herr Kollege Dr. Rothernund. 

Dr. Rothemund (SPD): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Die Sozialdemokratische Fraktion 
wird in erster Lesung der Überweisung dieses Ge
setzentwurfs in die Ausschüsse zustimmen, obgleich 
uns dieser Gesetzentwurf erst heute auf den Tisch 
gelegt wurde, was nicht ganz im. Sinne unserer Ge
schäftsordnung sein dürfte. Ich möchte jedoch nach
drücklich betonen, daß wir rnit unserer Zustimmung 
in erster Lesung uns keineswegs rnit dem Inhalt die
ses Gesetzes identifizieren oder diesem. Gesetz vorn 
Grundsatz her zustimmen. Auch die SPD-Fraktion 
hat zwar in den vergangenen Wochen sich bereits 
sehr ausführlich und gründlich rnit der vorn Herrn 
Staatssekretär angesprochenen Materie beschäftigt; 
sie wird aber erst dann zu einer abschließenden 
Entscheidung kommen können, wenn auch die Be
gründung, die heute vorgetragen wurde, einer sehr 
gründlichen Überprüfung unterzogen wurde. Die 
SPD-Fraktion wird also darauf Wert legen, den 
Sachverhalt in den Ausschüssen gründlich zu erör
tern, bevor sie sich endgültig in dieser Sache ent
scheidet. Wir stimmen insoweit der Überweisung in 
erster Lesung zu. 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren! 
Es herrscht wohl seit Bestehen dieses Parlaments 
darüber Klarheit, daß die Überweisung in erster 
Lesung zwar eine Sachentscheidung ist, aber keine 
vorbehaltlose Annahme des Inhalts, sondern nur die 
Bereitwilligkeit bedeutet, über die betreffende Ge- · 
setzesrnaterie in den Ausschüssen zu diskutieren. 
Aber es erscheint durchaus geboten, dies manchmal 
wieder zu erklären. Ich habe dafür Verständnis. 

Keine Wortmeldungen mehr. - Die Aussprache 
ist geschlossen; denn diese Wortmeldungen erfolg
ten ja im Rahmen der allgemeinen Aussprache. 

Im.Einvernehmen mit dem.Ältestenrat schlage ich 
vor, den Gesetzentwurf zu überweisen an die Aus
schüsse für Fragen des Beamtenrechts und der Be
soldung, für Wirtschaft und Verkehr, für den 
Staatshaushalt und Finanzfragen und für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen. -

Ich rufe auf den Punkt 2o: Erste Lesung 
zum 

Antrag der Abgeordneten Nüsse!, Hanauer, 
Röhrl, Wengenmeier betreffend Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Aus
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-

setzbuch (Beilage 3400) 

Wortmeldungen zur Begründung liegen nicht 
vor.-

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. - Keine 
W ortrneldungen. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, diesen Gesetzentwurf zu überweisen dem Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr und dem Aus
schuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal
fragen. -

Um die ersten Lesungen geschlossen behandeln 
zu können, rufe ich mit Ihrer Zustimmung auf den 
Punkt 1 der Nachtragstagesordnung: Erste L e
s u n g zum 

Antrag der Abgeordneten Kiesl, Messner, 
Dr. Schosser, Deimer und anderer betref
fend Entwur.f eines Gesetzes zur Änderung 
der Gemeindeordnung für den Freistaat 

Bayern (Beilage 3472) 

Wortmeldungen zur Begründung liegen nicht 
vor.-

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. - Keine 
W ortrneldungen. 

Ich schlage vor, den Gesetzentwurf zu über
weisen dem. Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen. -

Damit sind die ersten Lesungen beendet. 

Wir kommen nun zu den zweiten Lesungen. 
Das sind die Punkte 3 mit 13 der Tagesordnung 
sowie einige Punkte der Nachtragstagesordnung. 

Zunächst also Punkt 3: Zweite Lesung 
zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über das Bayerische Selbstver

waltungskolleg (Beilage 3166) 
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Die Ausschüsse haben mündliche Berichterstat
tung beschlossen. Über die Verhandlungen des Aus
schusses für den Staatshaushalt und Finanzfragen 
(Beilage 3371) berichtet der Herr Abgeordnete Wim
mer. Ich erteile ihm dazu das Wort. 

Wimmer (CSU), B er ich t erst a t t er : Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Ausschuß für den 
Staatshaushalt und Finanzfragen hat in seiner 108. 
Sitzung den Entwurf eines Gesetzes zur Ände
rung des Gesetzes über das Bayerische Selbst
verwaltungskolleg auf der Beilage 3166 behandelt 
und hierüber beschlossen. Berichterstatter war 
meine Person, Mitberichterstatter der Herr Kollege 
Degen. 

Der Berichterstatter gab den Wortlaut 
des Gesetzes bekannt und sprach sich positiv 
über das Selbstverwaltungskolleg aus. Er begrüßte, 
daß eine bewegliche Form der Finanzierung dieses 
Unternehmens geschaffen wurde. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r , Herr Kollege 
Degen, sprach sich ebenfalls für diese Regelung aus. 

Der Herr Kollege Gab er t befürchtete, daß 
bei dieser Neuregelung die Kosten auf die Kom
munen umgelegt würden. 

Der Regierungs ver t r et er teilte mit, daß 
schon bisher der Anteil der Kommunen aus dem 
Finanzausgleich genommen wurde und daher dies
bezüglich keine Neuregelung vorgenommen werde. 

Das Erg e b n i s war einstimmig. Ich bitte, so zu 
verfahren. 

Präsident Hc:mauer: Über die Verhandlungen des 
Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Kom
munalfragen (Beilage 3402) berichtet der Herr Ab
geordnete Sauer. Ich erteile ihm das Wort. 

s·auer (CSU), B er ich t erstatte r : Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen be
handelte in seiner 111. Sitzung am 3. Juni 1970 den 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ge
setzes über das Bayerische Selbstverwaltungskolleg, 
abgedruckt auf der Beilage 3166. Mitberichterstatter 
war der Herr Kollege Höllrigl, Berichterstatter war 
ich. 

Als B e r i c h t e r s t a t t e r habe ich die Be
gründung vorgetragen: 

Das Ergebnis der Ab stimm u n g war einstim
mig: :Oas Gesetz wurde zur Annahme empfohlen. 
Auf schriftliche Berichterstattung wurde verzichtet. 
Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß des Aus
schusses für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal
fragen beizutreten. 

Präsident Hanauer: Ich eröffne die a 11 g e m e i -
ne Aussprache. - Ich habe keine Wortmel
dungen. Ich schließe die allgemeine Aussprache. 

Wir treten in die E i n z e 1 b e r a tun g ein. Der 
Ab s t i m m u n g zugrunde liegen die Regierungs
vorlage auf der Beilage 3166 sowie die Beschlüsse 

der Ausschüsse für den Staatshaushalt und Finanz
fragen auf der Beilage 3371 und für Verfassungs-, 
Rechts- und Kommunalfragen auf der Beilage 3402. 
Es ist die unveränderte Annahme empfohlen wor
den. 

Ich rufe auf den § 1 und bitte um ein Handzei
chen, wer ihm zustimmen will. - Danke schön! 
Stimmt jemand dagegen? - Niemand. Stimment
haltungen? - Keine. Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf den § 2. Er lautet: 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1969 in Kraft. 
Ich bitte um ein Handzeichen als Zeichen der Zu
stimmung. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Keine. Einstimmig ange
nommen. Damit ist die Einzelabstimmung abge
schlossen. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über das Bayerische 

Selbstverwaltungskolleg. 

Ich schlage dem Hohen Hause vor, die dritt e 
L e s u n g unmittelbar folgen zu lassen. - Damit 
besteht Einverständnis. 

Ich eröffne die a 11 g e m e i n e A u s s p r a c h e. 
- Keine Wortmeldungen. 

Ich eröffne die E in z e 1 b e r a t u n g e n. Wir 
kommen zur Abstimmung in der dritten Lesung 
auf Grund der Beschlüsse der zweiten Lesung. 

Ich rufe auf den § 1 -, den § 2 -. 

Wir kommen zur S c h 1 u ß ab s t i m m u n g über 
das ganze Gesetz. Ich schlage dem Hohen Hause 
vor, sie unmittelbar folgen zu lassen und sie in 
einfacher Form durchzuführen. - Das Hohe Haus 
ist mit beiden Vorschlägen einverstanden. 

Wer dem Gesetz die Zustimmung geben will, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben. - Danke! Ich 
stelle Einstimmigkeit fest. Ich frage aber vorsorg
lich: Hat jemand dagegen gestimmt? - Hat sich 
jemand der Stimme enthalten? - Herr Kollege Dr. 
Soenning, Sie stehen nur zufällig? 

(Abg. Dr. Soenning: Ja! - Heiterkeit) 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über das Bayerische 

Selbstverwaltungskolleg. 

Es wurde einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 4 der Tagesordnung: Zwei -
te Lesung zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und 
Ergänzung des Gesetzes über die Bayeri
sche Landesanstalt für Aufbaufinanzie-

rung (Beilage 3235) 

Die Ausschüsse haben mündliche Berichterstat
tung beschlossen. Über die Beratungen des Aus
schusses für den Staatshaushalt und Finanzfragen 
(Beilage 3370) berichtet der Herr Abgeordnete 
W engenmeier, dem ich dazu das Wort erteile. 

Wengenmeier (CSU), Berichterstatter : 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, mei-
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ne Herren! Der Ausschuß für den Staatshaushalt 
und Finanzfragen hat sich in seiner 108. Sitzung 
am 26. Mai 1970 mit dem Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes über 
die Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzie
rung auf Beilage 3235 befaßt. Mitberichterstatter 
war der Herr Kolleg.e Irlinger, Berichterstatter war 
ich. 

In meiner B e r i c h t e r s t a t tu n g habe ich 
darauf hingewiesen, daß sich das Aufgabengebiet 
und der Wirkungsbereich der Landesanstalt für 
Aufbaufinanzierung gegenüber den ursprünglichen 
Aufgaben wesentlich erweitert haben. Die Anstalt 
habe u. a. die Aufgabe, vorhandene g.ewerbliche 
Unternehmen finanziell zu fördern. Dabei handle 
es sich um die unmittelbare Förderung von Einzel
projekten der Privatwirtschaft - etwa Neuerrich
tung von Betrieben oder Rationalisierung, Moder
nisierung und Erweiterung bestehender Betriebe -
und um die mittelbare Förderung der wirtschaft
lichen Verbesserung der Infrastruktur unseres Lan
des. Der Gesetzentwurf ermögliche der LfA bei
spielsweise Finanzierungshilfen an Gemeinden oder 
sonstige Planungsträger für die Ansiedlung neuer 
Betriebe, die Erschließung von Industriegelände 
oder den Ausbau von Verkehrs- und Versorgungs
einrichtungen. Durch die Regelung werde sicher
gestellt, daß die Aufgaben der LfA nicht in erster 
Linie von banktechnischen und bankpolitischen Ge
sichtspunkten bestimmt, sondern auch weiterhin 
vorrangig an die strukturpolitische Zielsetzung der 
Staatsregierung gebunden bleiben. Eine weitere 
Grundidee des Gesetzentwurfs sei die Fest1egung, 
daß die Gewinne der LfA künftig zweckgebunden 
wieder der LfA zugeführt werden. 

An der Einzelberatung haben sich neben dem 
Herrn Vorsitzenden und dem Mitberichterstatter 
die Herr·en Kollegen Gabert, Dr. Hoegner, Ospald 
und Bachmann beteiligt. 

Der Haushaltsausschuß kam nach der Beratung 
zu dem Erg e b n i s , dem Gesetzentwurf einstim
mig seine Zustimmung zu geben. Ich darf das Hohe 
Haus bitten, ebenso zu verfahren. 

Präsident Hanauer: Über die Beratungen des 
Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Kom
munalfrag.en (Beilage 3396) berichtet der Herr Ab
geordnete Kiesl. Ich erteile ihm das Wort. 

Kiesl (CSU), B er ich t erstatte r : Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen 
hat sich mit dem Entwurf des Gesetzes zur Ände
rung und Ergänzung des Gesetzes über die Bayeri
sche Landesanstalt für Aufbaufinanzierung in sei
ner 110. Sitzung am 2. Juni 1970 befaßt. 

In der Berichterstattung wurden der Aufgaben
bereich und die verfahrensmäßigen Änderungen, 
die das Gesetz bringt, in der gleichen Weise erör
tert wie im Haushaltsausschuß. Der Ausschuß hat 
dem Gesetzentwurf einstimmig seine Billigung er
teilt. Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß bei
zutreten. 

Präsident Hanauer: Ich eröffne die a 11 g e m e i -
n e Au s s p r a c h e. - Wortmeldungen liegen da
zu nicht vor. 

Wir treten in die E in z e 1 b e r a t u n g ein. -
Auch dazu keine Wortmeldung. 

Der Ab s t i mm u n g zugrunde liegen die Re
gierungsvorlage auf Beilage 3235 sowie die Be
sehlüsse des Ausschusses für den Staatshaushalt 
und Finanzfragen auf Beilage 3370 und des Aus
schusses für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal
fragen auf Beilage · 3396. Von den Ausschüssen 
wird unveränderte Annahme empfohlen. 

Ich rufe auf den Art i k e 1 1, der in allen seinen 
Teilen, und zwar Ziffer 1 mit 17, unverändert ge
blieben ist. Ich bitte um ein Handzeichen, wer die
sem Mammutartikel die Zustimmung geben will. 
- Danke! Stimmt jemand dagegen? - Das ist 
nicht der Fall. Stimmenthaltungen? - Keine. 

Ich rufe auf Art i k e 1 2. Absatz 1: 

Dieses Gesetz ist dringlich. 

Es tritt am 1. Juli 1970 in Kraft. 

Absatz 2 enthält die entsprechende Ermächtigung 
für das Finanzministerium. 

Wer dem zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke! Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Keine. Damit ist die Ein
zelabstimmung abgeschlossen. 

Das Gesetz hat den Titel: 
Gesetz 

zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes 
über die Bayerische Landesanstalt für Auf

baufinanzierung. 
Ich schlage dem Hohen Hause vor, die dritte 

L e s u n g unmittelbar folgen zu lassen. - Damit 
besteht Einverständnis. 

Ich eröffne die a 11 g e m e in e Au s s p r a c h e. 
- Keine Wortmeldung. 

Wir treten in die E in z e 1 b e r a t u n g ein. -
Auch hierzu keine Wortmeldungen. 

Wir kommen zur A b s t i m m u n g in dritter 
Lesung aufgrund der Beschlüsse der zweiten Le
sung. Ich rufe auf A r t i k e 1 1 -, A r t i k e 1 2 -. 

Wir kommen zur S c h 1 u ß ab stimm u n g. Ich 
schlage dem Hohen Hause vor, sie unmittelbar fol
gen zu lassen und sie in einfacher Form durchzu
führen. - Es besteht damit Einverständnis. 

Wer dem Gesetz die Zustimmung geben will, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben. - Danke! Ich 
stelle widerspruchslos Einstimmigkeit fest. 

Das Gesetz hat den Titel: 
Gesetz 

zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes 
über die Bayerische Landesanstalt für Aufbau

finanzierung. 

Ich bitte den Punkt 5 etwas zurückzustellen, weil 
ich dem Herrn Berichterstatter, der noch verhindert 
ist, anwesend zu sein, dies zugesagt habe. 

Ich rufe auf Punkt 6: Z w e i t e L e s u n g zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung 
des Berufsbildungsgesetzes (Beilage 3180) 
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Der Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen hat mündliche Berichterstattung 
beschlossen. Ich erteile dazu das Wort dem Herrn 
Abgeordneten Sauer. - Der ist nicht da. Ich stelle 
den Punkt zurück. 

Ich rufe auf Punkt 7 der Tagesordnung: Zwei
t e L e s u n g zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung 
des Altölgesetzes (Beilage 3254) 

Der Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen (Beilage 3395) hat mündliche 
Berichterstattung beschlossen. Dazu erteile ich das 
Wort Herrn Abgeordneten Winklhofer. 

Winklhofer (CSU), B er ich t erstatte r : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen 
hat in seiner 110. Sitzung am 10. Juni den Entwurf 
eines Gesetzes zur Ausführung des Altölgesetzes 
auf Beilage 3254 behandelt. Mitberichterstatter war 
der Herr Kollege Sommer, Berichterstatter war ich. 

Der Entwurf wurde nach kurzer Debatte bei 
einer Stimmenthaltung angenommen. Ich bitte das 
Hohe Haus, ebenso zu verfahren. 

Präsident Hcmauer: Ich ·eröffne die a 11 g e m e i -
n e A u s s p r a c h e. - Ich habe dazu keine Wort
meldung. Die Aussprache ist geschlossen. 

Wir treten in die Ein z e 1 b e rat u n g ein. Der 
A b s t i m m u n g zugrunde liegen die Regierungs
vorlage auf Beilage 3254 sowie der Ausschußbe
schluß auf Beilage 3395. 

Es ist die unveränderte Annahme des Art i -
k e 1 s 1 empfohlen. Wer dem zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Danke! Wer 
stimmt dagegen? - Niemand. Stimmenthaltungen? 
- Keine. Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf Art i k e 1 2. Der Ausschuß für 
Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen emp
fiehlt als Tag des Inkrafttretens den 1. Juli 1970. 
Danach lautet Artikel 2 dieses Gesetzes: 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1970 in Kraft. 

Wer dem zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke! Stimmt jemand dagegen? 
- Niemand. Stimmenthaltungen? - Keine. Ein
stünmig angenommen. Damit ist die Einzelabstim
mung abgeschlossen. 

Das Gesetz hat den Titel 

Gesetz 
zur Ausführung des Altölgesetzes 

Ich schlage dem Hohen Hause vor, die d r i t t e 
L e s u n g sofort folgen zu lassen. - Das Hohe 
Haus· ist damit einverstanden. Ich eröffne die a 11-
g em eine Aus sp r a ehe. - Keine Wortmel
dungen. Ich eröffne die Ein z e 1 b er a tun g. -
Auch dazu keine Wortmeldungen. 

Ich rufe auf zur Abstimmung in der dritten 
Lesung Artikel 1 -, 2 -. 

4 

Wir kommen zur S c h 1 u ß ab stimm u n g. Ich 
schlage dem Hohen Hause vor, sie unmittelbar 
folgen zu lassen und in einfacher Form durchzu
führen. :_ Das Hohe Haus ist damit einverstanden. 

Ich bitte, sich vom Platz zu erheben, wer dem 
Gesetz die Zustimmung geben will. - Danke! 
Stimmt jemand dagegen? - Enthält sich jemand 
der Stimme? - Einstimmig angenommen. 

Das Gesetz hat den Titel 
Gesetz 

zur Ausführung des Altölgesetzes. 

Ich rufe auf Punkt 6: Z w e i t e L e s u n g zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung 

des Berufsbildungsgesetzes (AGBBiG) 
- Beilage 3180 -

und erteile zur Berichterstattung über die Ver
handlungen des Ausschusses für Verfassungs-, 
Rechts- und Kommunalfragen (Beilage 3394) Herrn 
Kollegen Sauer das Wort. 

Sauer (CSU), B er ich t erst a t t er : Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen be
handelte in seiner 110. Sitzung am 2. Juni 1970 den 
Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Berufs
bildungsgesetzes auf Beilage 3180. Mitberichterstat
ter war der Herr Kollege Schneier, Berichterstatter 
war ich. 

Als Berichterstatter führte ich aus, es 
handle sich um ein Ausführungsgesetz zum Bundes
Berufsbildungsgesetz, welches ausschließlich die Zu
ständigkeit auf Landesebene festlege. Im Gesetz 
werde im einzelnen bestimmt, welche bayerische 
Behörde jeweils als oberste Landesbehörde bzw. als 
zuständige Landesbehörde die im Bundesgesetz 
festgelegten konkreten Aufgaben erfüllen soll. Fer
ner enthalte der Gesetzentwurf Bestimmungen über 
die Berufsbildungsausschüsse. 

Kollege S c h n e i e r wies darauf hin, daß es 
wichtig sei, daß durch das neue Gesetz dem Frei
staat Bayern keine finanziellen Verpflichtungen 
erwachsen. · 

Der Mitberichtererstatter warf die Frage auf, ob 
Absatz 4 von Artikel 1 notwendig sei. Als Bericht
erstatter sprach ich mich für die Regelung des Ge
setzentwurfs aus. Der Antrag des Mitberichterstat
ters, Absatz 4 ersatzlos zu streichen, wurde mit 
Mehrheit abgelehnt. Artikel 1 wurde in der vorge
legten Fassung mit Mehrheit angenommen. 

Zu Artikel 2 wünschte ich als Berichters tat
t e r , daß bei der Berufung der Lehrer an berufs
bildenden Schulen das Benehmen des Kultusmini
steriums hergestellt und daß dies in Absatz 2 ver
ankert wird. Dem wurde mit der Maßgabe zuge
stimmt, daß in Absatz 2 nach den Worten ,,soziale 
Fürsorge" eingefügt wird, „im Fall des Abs. 1 
Buchst. d) des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus". 

Die Artikel· 3 mit 6 wurden einstimmig gebilligt. 

Der Mit b e r i c h t e r s a t t e r beantragte, das 
Gesetz für dringlich zu erklären. Artikel 7 lautet 
demnach wie folgt: 



4388 Bayerischer Landtag- 93. Sitzung. Dienstag, 9. Juni 1970 

(Sauer [CSU]) 

Das Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. Sep
tember 1969 in Kraft. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem einstimmigen Be
schluß des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts
und Kommunalfragen beizutreten. 

Präsident Hanauer: Ich danke für die Bericht
erstattung und eröffne die a 11 gemeine Aus -
sprach e. - Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe sie. 

Wir treten in die Ein z e 1 berat u n g ein. Zu
grunde liegen die Regierungsvorlage auf Beilage 
3180 sowie der Beschluß des Ausschusses für Ver
fassungs-, Rechts- und Kommunalfragen auf Bei

_ lage 3394. 

A r t i k e 1 1 ist zur unveränderten Annahme 
empfohlen. Ich bitte um ein Handzeichen, wer 
zustimmen will. - Danke! Die Gegenstimmen! -
Stimmenthaltungen? - In beiden Fällen keine. 

Zu Art i k e 1 2 schlägt der Ausschuß für Ver
fassungs-, Rechts- und Kommunalfragen vor, in 
Absatz 2 nach den Worten „soziale Fürsorge" am 
Ende des Artikels anzufügen, „im Fall des Abs. 1 
Buchst. d) des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus". Sonst blieb der Artikel unverändert. 

Wer dem Artikel 2 mit dieser eben bekanntge
gebenen Änderung zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke! Die Gegenstim
men! - Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. Ein
stimmig angenommen. 

Ich rufe auf die zur unveränderten Annahme 
empfohlenen Artikel 3, 4, 5 und 6. Wer den Art i
k e 1 n 3 mit 6 die Zustimmung geben will, den 
bitte ich um ein Handzeichen.-:- Danke! Die Gegen
stimmen! - Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. 
Einstimmig angenommen. 

Und letztlich Art i k e 1 7: 

Das Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. Sep-
tember 1969 in Kraft. 

Wer dem zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke schön! Die Gegenstimmen? 
- Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. Dann ist 
die Einzelabstimmung abgeschlossen. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz 
zur Ausführung des Berufsbildungsgesetzes 

(AGBBiG) 

Wir kommen zur dritten Lesung. Ich bitte, 
diese im Anschluß durchzuführen. - Das Hohe 
Haus ist damit einverstanden. 

Ich eröffne die a 11 g e m e i n e Au s s p r a c h e. 
- Keine Wortmeldungen. 

Wir treten in die E in z e 1 b e r a tu n g ein. -
Auch dazu keine Wortmeldungen. 

Wir kommen ·zur Ab stimm u n g in der drit
ten Lesung. Ihr liegen die Beschlüsse der zweiten 
Lesung zugrunde. 

Ich rufe auf Artikel 1 -, 2 -, 3 -, 4 -, 5 -, 
6-,7-. 

Wir kommen zur S c h 1 u ß a b s t im m u n g. Ich 
schlage dem Hohen Hause vor, sie anschließen zu 
lassen und in einfacher Form durchzuführen. -
Das Hohe Haus ist mit beiden Vorschlägen einver
standen. 

Wer dem Gesetz die Zustimmung geben will, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben. - Danke! Ich 
stelle Einstimmigkeit fest. Ich frage vorsorglich, 
ob sich jemand der Stimme enthalten oder dagegen 
gestimmt hat. - Beides ist nicht der Fall. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz 
zur Ausführung des Berufsbildungsgesetzes 

(AGBBiG) 

Wir kommen zu Punkt 8: Z w e i t e L e s u n g 
zum 

Antrag des Abgeordneten Hochleitner und 
anderer betreffend Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über Berufsschulen und Be-

rufsaufbauschulen (Beilage 1493) 

Zu dieser Vorlage ist mir eben ein Abänderungs
antrag des Herrn Abgeordneten Vöth vorgelegt 
worden. Nach§ 41 der Geschäftsordnung ist der Be
richt des Ausschusses für kulturpolitische Fragen 
(Beilage 3112) schriftlich erstattet und liegt Ihnen 
vor. Er lautet: 

„Der kulturpolitische Ausschuß befaßte sich in sei
ner 78. Sitzung am 10. März 1970 mit dem Antrag 
des Abgeordneten Hochleitner und anderer zur Än
derung des Gesetzes über Berufsschulen und Be
rufsaufbauschulen, der die Verbesserung der Be
zuschussung zum Gegenstand hatte (Beilage 1493). 
Berichtererstatter war der Unterzeichnete, Mitbe
richterstatter der Abgeordnete Helmschrott. 

Der B er ich t erstatte r führte aus, daß die 
tatsächlich ausbezahlten Zuschüsse an die Träger 
von Berufsschulen bedeutend niedriger seien als die 
im Gesetz vorgesehenen 70 Prozent der Personal
kosten, weshalb zur Verbesserung nach Artikel 21 
Absatz 1 die 7. Dienstaltersstufe durch die 9. er
setzt werden sollte und der Artikel 46 Satz 2, die 
Berufsaufbauschulen betreffend, folgende Fassung 
erhalten soll: 

Die Höhe der in den Staatshaushalt einzuset
zenden Mittel wird in entsprechender Anwen
dung der Grundsätze des Art. 21 unter Berück
sichtigung der Entwicklung der Berufsaufbau
schulen bemessen. 

Mitberichterstatter He 1 ms c h rot t führte aus, 
daß nach der letzten Besoldungsneuregelung die 7. 
Dienstaltersstufe nicht mehr gehalten werden kön
ne und daß bereits im Nachtragshaushalt rund 5 
Millionen DM für die Zugrundelegung der 9. Stufe 
vorgesehen seien. Auch gegen die Änderung des 
Artikels 46 habe er nichts einzuwenden. 

Dem Antrag wurde einstimmig die Zustimmung 
erteilt." 

Zur demnach nur kurzen Berichterstattung er
teile ich das Wort Herrn Abgeordneten Schneider. 
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Schneider (SPD), B e r ich t er s tat t er : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Kultur
politische Ausschuß befaßte sich in seiner 78. Sit
zung vom 10. März dieses Jahres mit dem Antrag 
des Abgeordneten Hochleitner und anderer, der die 
Verbesserung der Bezuschussung für die Berufs
aufbauschulen zum Gegenstand hat. Es wurde so
wohl vom Berichterstatter als auch vom Mitbericht
erstatter betont, daß die geg~nwärtige Zugrunde
legung der siebten Dienstaltersstufe bei der Be
rechnung der Bezuschussung nicht mehr zu halten 
sei und deshalb die neunte Dienstaltersstufe zu
grunde gelegt werden sollte. 

Den Anträgen der beiden Berichterstatter stimm
te der Kulturpolitische Ausschuß einhellig zu. Ich 
bitte auch Sie, diesem Votum beizutreten. 

Präsident Hc:mciuer: Über die Beratungen des 
Ausschusses für den Staatshaushalt und Finanz
fragen (Beilage 3372) berichtet an Stelle unseres 
heutigen Jubilars, des Herrn Kollegen Degen, der 
Herr Abgeordnete Zenz. Ich erteile ihm das Wort. 

Zenz (CSU), B er ich t erst a t t er : Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für den Staatshaushalt und Finanzfragen hat in 
seiner 108. Sitzung über den Antrag des Abgeord
neten Hochleitner und anderer betreffend Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über Berufsschulen und 
Berufsaufbauschulen beraten. Berichterstatter war 
der Kollege Degen, Mitberichterstatter Otto Meyer. 

Der Bericht,erstatter erläuterte, dem An
trag auf Änderung des Berufsschul- und Berufs
aufbauschulgesetzes sei vom Kulturpolitischen Aus
schuß zugestimmt worden. Der Antrag verfolge das 
Ziel, daß der Freistaat Bayern den Ausgleich an 
die kommunalen Bedarfsträger nicht mehr aus der 
siebten, sondern aus der neunten Vorrückungsstuf.e 
berechnen soll. Das ergebe sich aus der Änderung 
des Besoldungsgesetzes. 

Der Vertreter des F i n a n z m i n i s t e r i u m s 
hat berichtet, daß sich die Kosten aus Artikel 21 
auf 3 630 900 DM belaufen. Die durch die Änderung 
bedingten Mehrkosten würden rund 185 000 DM 
betragen. Als Tag des Inkrafttretens wird der 1. 
September 1970 vorgeschlagen. 

Der Ausschuß hat einstimmig seine Zustimmung 
gegeben. Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß 
beizutreten. 

Präsident Hanauer: Über die Beratungen des 
Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Kom
munalfrag,en (Beilage 3403) berichtet der Herr Ab
geordnete Schneier. Ich erteile. ihm das Wort. 

. Schneier (SPD), B er ich t er s tat t er : Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Ausschuß für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen beschäftigte 
sich in seiner 111. Sitzung am 3. Juni 1970 mit dem 
Initiativgesetzentwurf des Abgeordneten Hochleit
ner und anderer betreffend Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über Berufsschulen und Berufsauf
bauschulen, abgedruckt auf Beilage 1493. Bericht
erstatter war ich, Mitberichterstatter der Herr Kol
lege Sauer. 

Bei dem Gesetzentwurf geht es um bessere Lei
stungen des Freistaates Bayern an die kommunalen 
Berufsschulträger. Die gleiche Regelung soll künf
tig auch für die Berufsaufbauschulen eingeführt 
werden. 

Der Ausschuß beschloß einstimmig, dem Entwurf 
zuzustimmen, wie er auf Beilage 3403 abgedruckt 
ist. 

Präsident Hanauer: Ich danke für die Bericht
erstattung und eröffne die a 11 g e m eine Aus -
sp r a c he. 

(Zuruf der frau Abg. Laufer) 

- Ja, ich wollte gerade fragen, ob der Abände
rungsantrag begründet wird. 

(Frau Abg. Laufer: Das ist ja schon bei uns 
drin!) 

- Ja, das betrifft den Artikel 21 und danach ·den 
Artikel 39. Ich nehme an, daß das eine Konsequenz, 
eine notwendige Folge ist, aber ich bin selbst über
fragt. Mehr vermag ich dazu nicht zu sageri. Der 
Antragsteller ist augenblicklich nicht da, aber ich 
hoffe, er erscheint noch. 

(Abg. Schneider: Es ist eine Konsequenz!) 

Herr Kollege Schneider, wollten Sie sich zu 
Wort melden? 

(Abg. Schneider: Nein!) 

Darf ich um Ruhe bitten? Ich bitte, nach Möglich
keit auch die Gespräche an der Regierungsbank bei 
der Abstimmung einzustellen. - Ich stelle also 
f.est, daß der Abänderungsantrag 118 des Kollegen 
Vöth eine notwendige Konsequenz ist, nämlich die, 
auch an anderer Stelle des Gesetzes die gleiche 

.Änderung durchzuführen. Deshalb kann ich diesen 
Änderungsantrag bereits jetzt in die Abstimmung 
über den § 1 einbeziehen, so daß die Ziff.er 2 zur 
Ziffer 3 wird. 

Damit betrachte ich die allgemeine Aussprache 
mangels Wortmeldung als geschlossen. 

Wir treten in die Ab s t im m u n g ein. Ihr lie
gen zugrunde der Initiativgesetzentwurf auf Bei
lage 1493 sowie die Ausschußbeschlüsse auf den 
Beilagen 3112, 3372 und 3403, desgleichen der so
eben besprochene Änderungsantrag 1/8. 

Ich rufe auf den § 1 und stelle ihn zur Abstim
mung mit der Maßgabe, daß eine Ziffer 2 eingefügt 
wird mit dem Wortlaut: 

„In Art. 39 Abs. 1 wird das Wort ,siebten' durch 
das Wort ,neunten' ersetzt." 

Sonst unv,erändert, mit der Maßgabe, daß die Zif
fer 2 zur Ziffer 3 wird . 

Wer dem zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke! Stimmt jemand dagegen? 
~Niemand. Stimmenthaltungen? - Keine. 

Ich eröffne die Aussprache über § 2. Der Aus
schuß für den Staatshaushalt und Finanzfragen und 
der Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kom
munalfragen schlagen als Tag des Inkrafttretens 
den 1. September 1970 vor. Der § 2 lautet demnach: 
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Dieses Gesetz tritt am 1. September 1970 in 
Kraft. 

Wer dem zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke! Gegenstimmen? - Keine . 
.Stimmenthaltungen? - Keine. 

Damit ist die Einzelabstimmung abgeschlossen. 

Das Gesetz hat den Titel: 
Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über Berufsschulen 
und Berufsaufbauschulen 

Wir treten in die d r i t t e L e s u n g ein. - Das 
Hohe Haus ist damit einverstanden. 

Ich eröffne die a 11 g e m e in e A u s s p r a c.h e. 
- Keine Wortmeldung. 

Einzelberatung - auch keine Wortmel
dung. - Wir kommen zur Ab stimm ung in 
der dritten Lesung. 

Ich rufe auf § 1 - und § 2 -. 

Wir kommen zur S c h 1 u ß abstimm u n g. Ich 
schlage dem Hohen Hause vor, sie unmittelbar an
zuschließen und in einfacher Form durchzuführen. 
- Das Hohe Haus ist damit einverstanden. 

Wer dem Gesetz zustimmen will, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben. - Danke! Ich stelle 
Einstimmigkeit fest. Widerspruch gegen diese Fest
stellung erhebt sich nicht. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über Berufsschulen 

und Berufsaufbauschulen 

Ich rufe auf Pu n k t 9: Z w e i t e L e s u n g 
zum 

Antrag der Abgeordneten Gabert, Hoch
leitner, Schneider und Fraktion betreffend 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
Berufsschulen und Berufsaufbauschulen 

(Beilage 1585) 

Nach § 41 der Geschäftsordnung ist der Bericht 
des Ausschusses für kylturpolitische Fragen (Bei
lage 3113) schriftlich erstattet; er liegt Ihnen vor 
und lautet: 

„Am 10. März 1970 behandelte der Kulturpolitische 
Ausschuß in seiner 78 . .Sitzung den Antrag Gabert, 
Hochleitner, Schneider und Fraktion nach Beilage 
1582. Der Berichtererstatter war der Unterzeichnete. 
Die Mitberichterstattung hatte der Abgeordnete 
Helmschrott. 

Der B e r i c h t e r s t a t t er führte aus, daß eine 
Erhöhung der Zuschüsse für Berufsschulen und 
Berufsaufbauschulen von 70 Prozent auf 80 Pro
zent der Personalkosten erforderlich sei, da ge
genwärtig effektiv nur etwa 55 Prozent an die 
Schulträger zur Auszahlung gelangen und damit 
deren Belastung ständig zunehme. 

M i t b e r i c h t e r s t a t t e r Helmschrott erinner
te an den Grundsatz, wonach im Schulwesen Staat 
und Gemeinden zusammenwirken sollten; er könne 

sich in dieser Hinsicht nicht für eine Änderung 
des Prozentsatzes aussprechen. 

Der Abgeordnete Hoch 1 e i t n er erklärte, es 
erscheine ihm unlogisch, eine solche Erhöhung zu 
verweigern, nachdem man sich gegenwärtig ernst
haft überlege, durch Verstaatlichung die gesam
ten Kosten für das Lehrpersonal, also 100 Prozent 
zu übernehmen. 

Der Antrag wurde mit Mehrheit, 7 Stimmen 
dafür, bei 1 Stimmenthaltung abgelehnt." 

Zu einer kurzen Berichterstattung erteile ich das 
Wort dem Herrn Abgeordneten .Schneider. 

Schneider (SPD), Berichterstatter : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Am 10. März 
1970 behandelte der Kulturpolitische Ausschuß in 
seiner 78. .Sitzung den Antrag der Abgeordneten 
Gabert, Hochleitner und Fraktion auf Beilage 1585. 
Mitberichterstatter war der Herr Kollege Helm
schrott, Berichterstatter war ich. 

Der B e r i c h t e r s t a t t er führte aus, daß eine 
Erhöhung der Zuschüsse für die Berufsschulen und 
die Berufsaufbauschulen von 70 auf 80 Prozent der 
Personalkosten erforderlich sei, weil gegenwärtig 
effektiv nur etwa 55 Prozent an die Schulträger 
zur Auszahlung gelangten und damit deren Bela
stung ständig zunehme. Der Mi t b e r i c h t 'e r -
s t a t t e r erinnerte an den Grundsatz, wonach im 
Schulwesen Staat und Gemeinden zusammenwir
ken, und erkiärte, daß er sich deshalb nicht für 
eine Änderung des Prozentsatzes aussprechen kön
ne. 

Der Antrag wurde schließlich mit Mehrheit -
7 Stimmen waren dafür - bei 1 Stimmenthaltung 
abgelehnt. 

Präsident Hanauer: Die Berichte der Ausschüsse 
für den Staatshaushalt und Finanzfragen und für 
Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen (Bei
lagen 3373 und 3404) werden mündlich ersfattet. 
Ich bitte zunächst den Herrn Abgeordneten Kuh
bandner um den Bericht über das Ergebnis der Be
ratungen des Ausschusses für den Staatshaushalt 
und Finanzfrag.en. 

Kuhbandner (SPD), Berichterstatter : 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 
Ausschuß für den Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat in seiner 108. Sitzung am 2. Juni den auf Bei
lage 1585 vorliegenden Antrag der Herren Kolle
gen Gabert, Hochleitner, Schneider und anderer 
behandelt. Für den verhinderten Mitberichterstat
ter, Herrn Kollegen Dr. Merkt, hat der Herr Kollege 
Meyer die Mitberichterstattung übernommen. Über 
die Begründung des Antrags wurde eine längere 

. Debatte geführt. Der Antrag verfiel schließlich der 
Ablehnung mit der Begründung, daß Mehrkosten 
von 11 Millionen DM nicht verkraftet werden könn
ten. Dem weitergehenden Antrag, den ich gestellt 
hatte, den Antrag auf Beilage 1585 in unveränder
ter Form anzunehmen, stimmte nur die SPD-Frak
tion zu. 

Da zu diesem Antrag noch gesprochen wird, ver
zichte ich auf einen Vorschlag. 
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Präsident Hcmauer: Über die Verhandlungen des 
Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Kom
munalfragen (Beilage 3404) berichtet der Herr Ab
geordnete Schneier. Ich erteile ihm dazu das Wort. 

Sdmeüew (SPD), B er ich t erst a t t e r : Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Ausschuß für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen beschäftigte 
sich in seiner 111. Sitzung mit dem gleichen An
trag der SPD-Fraktion, der darauf abzielt, die Zu
schusse für die Berufsschulen und die Berufsauf
bauschulen von 70 auf 80 Prozent zu erhöhen. Mit
berichterstatter war der Herr Kollege Sauer, wäh
rend mir die Berichterstattung oblag. Es entwickel
te sich eine längere Debatte. Als B er ich t er -
s t a t t er habe ich darauf hingewiesen, daß sich 
auch der Bayerische Städteverband in einer Ein
gabe vom 1. Juni 1970 wärmstens für eine Erhö
hung der Zuschüsse auf 80 Prozent einsetzt. Der 
Antrag wurde mit 8 Stimmen der SPD gegen 8 
Stimmen der CSU abgelehnt. 

Präsident Hancmer: Ich danke für die Bericht
erstattung und eröffne die a 11 g e m e in e Aus -
sprach e. Wortmeldungen? - Herr Kollege 
Schneider! 

Schneider (SPD): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Während die Beilage 1493, die ebenfalls die Bezu
schussung der Berufsschulen zum Gegenstand hat, 
einstimmig angenommen wurde, verfiel die Beilage 
1585 der Ablehnung durch die Regierungspartei. 
Trotzdem möchte ich bitten, dieses Votum noch ein
mal zu prüfen; denn es handelt sich um eine ent
scheidende Angelegenheit für unser berufsbildendes 
Schulwesen. 

Ich muß darauf aufmerksam machen, daß gerade 
in letzter Zeit neue Aufgaben auf die Berufsschulen 
und auf die Träger der berufsbildenden Schulen zu
kamen und daß auch in nächster Zeit noch neue 
Aufgaben hinzukommen werden. Ich weise nur dar
auf hin, daß beispielsweise das Kultusministerium 
die Schulträger aufgefordert hat, mehr Berufsfach
schulen als bisher zu schaffen, die dann zur mittle
ren Reife führen sollten, und auch eine neue Form 
der Berufsaufbauschule in die Wege zu leiten, die 
bereits im ersten Jahr das Vollzeitjahr vorsieht. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, bei der 
Entscheidung über die Übernahme dieser Aufgaben 
werden sich die kommunalen Gremien häufig auf 
die Erfahrungen stützen, die sie bislang mit der 
finanziellen Bezuschussung durch den Staat ge
macht haben; sie werden sich etwa daran erinnern, 
daß ähnliche Aufforderungen zur Errichtung von 
Berufsaufbauschulen auch schon vor zehn Jahren 
ergangen sind, daß man dann aber gemäß Artikel 
46 des Berufsschulgesetzes nur nach Maßgabe der 
jeweils im Haushalt bereitgestellten Mittel in An
lehnung an die Grundsätze des Artikels 21 bezu
schußt hat. Das bedeutet, daß nicht einmal eine Be
zuschussung von 70 Prozent erzielt wurde, sondern 
je nach Haushaltslage eben eine solche von 50 oder 
55 Prozent. Ich glaube, man sollte gerade im Hin
blick darauf den kommunalen Schulträgern mehr 
Unterstützung zukommen lassen; denn auch die Be-

5 

rufsschulen selbst erhalten keineswegs die im Ge
setz nominell festgelegten 70 Prozent der Personal
kosten. Es sind immer nur 50 oder 55 Prozent. Ich 
habe im Ausschuß dafür den rechnerischen Nach
weis gebracht; ich möchte das hier nicht wiederho
len. Manches kommt überhaupt nicht in die Zu
schußmasse hinein, z. B. die Weihnachtszuwendun
gen an die Berufsschullehrer. Der Berufsschulver
band Traunstein hat dagegen bereits Schritte un
ternommen. 

Der Herr Kultusminister hat des öfteren schon in 
der Öffentlichkeit davon gesprochen, daß die Be
rufsschullehrer in den Staatsdienst überführt wer
den sollten. Ich weiß außerdem, daß bereits ein 
Entwurf für ein neues Berufsschulgesetz vorliegt, 
der die Möglichkeit schafft, daß die kommunalen 
Schulträger eine Verstaatlichung 

(Widerspruch bei der CSU) 

- das ist drin, Herr Kollege - beantragen kön
nen, ähnlich wie das bei der Polizei der Fall ist. Es 
ist doch nic..'i.t ganz logisch, daß man, wen:ri man auf 
der einen Seite bereit ist, 100 Prozent der Kosten zu 
übernehmen, dann 'einer Erhöhung von 70 auf 80 
Prozent widerspricht. Durch die Verweigerung die
ser Erhöhung entsteht, wie die einen sagen, ein 
finanzieller Anreiz zur Verstaatlichung oder, wie 
die anderen meinen, ein finanzieller Druck zur Ver
staatlichung. Diesem Vorwurf sollen Sie sich, meine 
Damen und Herren, nicht aussetzen; denn - wie 
schon der Kollege Helmschrott im Ausschuß ausge
führt hat - die Zusammenarbeit zwischen Kom
munen und Staat auf dem Gebiet des Schulwesens 
ist gegeben. Und wir sollten auch unsere Kommu
nen von ihren kulturellen Aufgaben nicht noch 
mehr entblößen. 

Ich meine, dieses Zusammenwirken kann nicht 
darin bestehen, den Kommunen nur Aufgaben zu
zuweisen. Sie müssen dabei auch entsprechend un
terstützt werden. Und deshalb bitte ich, dem Antrag 
zuzustimmen. 

(Teilweiser Beifall bei der SPD) 

Präsident Hanauer: Weitere Wortmeldungen im 
Rahmen der allgemeinen Aussprache - liegen nicht 
vor. - Ich bitte, etwas akustisch nachzuhelfen, 
nachdem es optisch nicht ganz wahrzunehmen war. 
Das Wort hat der Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Lauerbach: Herr Präsident, mei
ne sehr verehrten Damen und Herren! Wie schon 
in der Berichterstattung zum Ausdruck gebracht, 
ist dieser Antrag von der Mehrheit der Ausschüsse 
abgelehnt worden. Ich darf zu den Ausführungen 
des Herrn Kollegen Schneider, die er gerade ge
bracht hat, im Namen der Staatsregierung nur zwei 
zusätzliche Bemerkungen machen. 

Einmal wird sicher auch von Ihrer Seite aus fest
gestellt, daß die Staatsregierung den Berufsschu
len und dem berufsbildenden Schulwesen in unse
rem Land den diesen Schulen zustehenden Stellen
wert eingeräumt hat. 

(Widerspruch bei der SPD und Zuruf von 
der SPD: Das sind schöne Worte!) 

- Wir haben die Verfassungslage festzustellen: Das 
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sind von Kommunen getragene Schulen, die von 
der Staatsregierung - ich darf bloß sagen, was in 
den letzten Jahren geändert worden ist - über die 
Schulfinanzierung, über die Mithilfe, bei der Be
wertung, wie in dem gerade angenommenen An
trag, der entsprechenden Dienstaltersstufen und 
nicht zuletzt auch beim Einsatz der Referendare 
Berücksichtigung gefunden haben. 

Meine Damen und Herren! Der Entwurf eines 
neuen Gesetzes über das berufsbildende Schulwe
sen, der vom Kabinett dem Hohen Haus vorgelegt 
wird, wird das ebenfalls zum Ausdruck bringen, 
was Sie eben gesagt haben, nämlich daß die verän
derte . Situation in unserem Lande gerade gegen
über den Berufsschulen festgestellt werden muß. 
Und da wird - das ist auch bei den Beratungen im 
Ausschuß zum Ausdruck gekommen - im wesent
lichen die Haltung vieler Kommunen eine Rolle 
spielen, ob sie darauf hinwirken, daß die Berufs-. 
schulen - die die Möglichkeit haben, von ·ihren 
Trägern dem Staat angeboten zu werden - in ei
nem größeren Zusammenhang ihren Aufgaben ge
recht werden können. 

Wenn wir jetzt im Nachgang zu dem vorhin vom 
Plenum des Hohen Hauses angenommenen Antrag 
diesen von Ihnen begründeten Antrag betrachten, 
so ist es auch und gerade im Hinblick auf die Ge
samthaushaltslage für das Jahr 1970 nicht mehr 
möglich - das werden auch Sie einsehen -, diese 
Mehrforderungen noch vorzusehen, ohne daß die 
Ergebnisse des Zweiten Besoldungsneuregelungs
gesetzes bereits berücksichtigt sind, die etwa· 11,1 
Millionen DM ausmachen. Ich bitte deshalb namens 
der Staatsregierung, den seinerzeit von der Mehr
heit des Ausschusses vorgenommenen Beschluß 
auch hier zugrundezulegen und zu berücksichtigen. 

Präsident Hanauer: Mir liegen keine weiteren 
Wortmeldungen vor. Daher darf ich die allge
meine Aussprache schließen. 

Wir treten in die Einzelberatung ein. Der Ab -
stimm u n g zugrunde liegen der Initiativgesetz
entwurf auf Beilage 1585 sowie die Ausschußbe
schlüsse auf Beilagen 3373 und 3404. 

Ich rufe den § 1 auf, den einzigen die Sache be
handelnden Paragraphen dieses Gesetzentwurfs. 
Die Ausschüsse schlagen vor, wie bekannt, den 
Paragraphen abzulehnen. 

Ich habe in positiver Form abzustimmen zu las
sen und darf fragen: Wer für die Annahme dieses 
Paragraphen ist, den bitte ich um ein Handzeichen. 
- Wer stimmt dagegen? - Das ist die Mehrheit. 
Stimmenthaltungen? - 1 Stimmenthaltung. Damit 
ist der einzige den Inhalt des Gesetzes darstellende 
Paragraph abgelehnt. 

Nach § 61 Absatz 4 der Geschäftsordnung habe 
ich ausdrücklich festzustellen, daß damit jede wei
tere Beratung und Abstimmung des Gesetzes unter
bleibt. Wortlaut: 

Sind in der zweiten Lesung alle Teile eines 
Gesetzentwurfs 

- das war's-

abgelehnt worden, so unterbleibt jede weitere 
Beratung und Abstimmung. Die ausdrückliche 
Feststellung hierüber trifft der Präsident. 

Was hiermit geschehen ist. Dieser Punkt ist hier
mit erledigt. 

Ich rufe auf den Punkt 10: Zweite Lesung zum 

Antrag der Abgeordneten Gabert, Laufer, 
Hochleitner, Dr. Böddrich und Fraktion be
treffend Gesetz zur Änderung des Schul-

finanzierungsgesetzes (Beilage 1540) 

Nach § 41 der Geschäftsordnung ist der Bericht 
des Ausschusses - ich bitte etwas um Ruhe -
für kulturpolitische Fragen (Beilage 3114) schrift
lich erstattet. Der Bericht liegt Ihnen vor, er lautet: 

„In der 78. Sitzung des Kulturpolitischen Aus
schusses vom 10. März 1970 wurde die Änderung 
des Schulfinanzierungsgesetzes beraten. Grundlage 
der Beratungen waren: 

1. Antrag der Abgeordneten Gabert, Laufer, 
Hochleitner, Dr. Böddrich und Fraktion betr. Ge
setz zur Änderung des Schulfinanzierungsgesetzes 
auf Beilage 1540, dazu Senatsgutachten Anlage 
357/368; 

2. Antrag der Abgeordneten Schöfberger und an
derer betreffend Gesetz zur Änderung des Schul
finanzierungsgesetzes auf Beilage 2374. 

Für beide Anträge war Berichterstatter Abgeord
neter Schraut, Mitberichterstatter Abgeordneter 
Helmschrott. Die Berichterstattung erfolgte gemein
sam zu beiden Anträgen. 

B er ich t erst a t t er Schraut betonte, daß seit 
1966 Gehälter und Sachleistungen laufend gestie
gen sind, das Gesetz mit seiner Leistung von 60 
Prozent - in Wirklichkeit von 50 Prozent - jedoch 
gleichgeblieben ist. Der Antrag 1540 strebe eine 
Erhöhung des Lehrpersonalzuschusses an, der Se
nat habe sich für 60 Prozent des tatsächlichen Auf
wandes als Zuschuß ausgesprochen. Man sollte so
gar auf 85 Prozent gehen, um tatsächlich wenigstens 
60 Prozent zu gewährleitsen. Der Antrag 2374 
wünsche eine Erhöhung des Gastschülerzuschusses. 

M i t b e r i c h t e r s t a t t e r Helmschrott stimmte 
dem Antrag 1540 mit der Änderung zu, daß bei 
Realschulen A 12 durch A 13, bei den Handels
schulen A 12a durch A 13 ersetzt wird. Dagegen 
plädierte er für die Ablehnung der Zuschußerhö
hung auf 80 Prozent sowie für die Ablehnung des 
Antrages auf Beilage 2374 mit der Begründung, daß 
die Schulträger mit 15 Prozent auskommen würden. 

Ministerialdirigent Dr. Hi mm e 1 h an vertrat 
die Auffassung, daß eine Änderung von der 7. 
zur 9. Dienstaltersstufe ausreicht, um den einge
tretenen Strukturänderungen gerecht zu werden. 
Eine Änderung des Zuschusses auf 80 Prozent je
doch würde einen Mehraufwand von 14,5 Millionen 
DM bedingen, im Berufsschulgesetz einen solchen 
von 10 Millionen DM. 

Mi t berichte r statte r Helmschrott bean
tragte Zustimmung zur Beilage 1540 mit der Maß
gabe, daß bei Realschulen A 12 durch A 13, bei 
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Handelschulen A 12a durch A 13 und im letzten 
Satz 80 durch die Zahl 60 ersetzt wird. Er bean
tragte ferner die Ablehnung des Antrages 2374. 

Berichterstatter Schraut beantragte Zu
stimmung zur Beilage 1540 mit den vom Mitbericht
erstatter beantragten Änderungen bei den Besol
dungsgruppen. Außerdem beantragte er, die Orts
klasse A durch S zu ersetzen und dem Antrag 
2374 zuzustimmen. 

Ergebnis 

1. Der Vorsitzende ließ zunächst über den An
trag des Mitberichterstatters Helmschrott bis zu 
dem Wort „Dienstaltersstufe" im Antrag auf Bei
lage 1540 abstimmen. Dem wurde einstimmig mit 
den beantragten Änderungen bei den Besoldungs
gruppen zugestimmt. 

2. Der Antrag des Berichterstatters auf Änderung 
der Ortsklasse wurde mit 11 zu 10 Stimmen ab
gelehnt. Damit wird die Ortsklasse A beibehalten. 

3. Der Antrag des Berichterstatters, den Zuschuß 
auf 80 Prozent zu erhöhen (letzter Satz des § 1 auf 
Beilage 1540) wurde mit 11 zu 10 Stimmen abge
lehnt. Damit wird die Zahl 80 gemäß Antrag des 
Mitberichterstatters durch 60 ersetzt. 

4. Der Antrag des Berichterstatters auf Zustim
nung zum Antrag auf Beilage 2374 wurde mit 11 
Stimmen (9 Stimmen dafür) bei 1 Stimmenhaltung 
abgelehnt." 

Zur kurzen Berichterstattung erteile ich das 
Wort Herrn Kollegen Schraut. 

Schraut (SPD), Berichterstatter: Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Kulturpolitische Aus
schuß befaßte sich in seiner 78. Sitzung mit der 
Änderung des Schulfinanzierungsgesetzes. Grund
lage der Beratung w·aren der Antrag der Abgeord
neten Gabert, Laufer, Hochleitner, Dr. Böddrich 
und Fraktion betreffend Gesetz zur Änderung des 
Schulfinanzierungsgesetzes auf Beilage 1540, das 
Senatsgutachten und der Antrag des Abgeordneten 
Schöfberger und anderer zur Änderung des Schul
finanzierungsgesetzes auf Beilage 2374. Die Bericht
erstattung erfolgte gemeinsam zu beiden Anträgen. 
Der Berichterstatter war ich, der Mitbericht
statter der Herr Kollege Helmschrott. 

Ich betonte als Berichterstatter daß der Antrag 
auf Beilage 1540 eine Erhöhung des Lehrpersonal
zuschusses anstrebt und der Senat seinerzeit sich 
für 60 Prozent des tatsächlichen Aufwandes als 
Zuschuß ausgesprochen hat. Der Antrag auf Bei
lage 2·374 wünscht eine Erhöhung des Gastschüler
zuschusses. 

Mit b er ich t erst a t t e r Helmschrott stimmte 
dem Antrag auf Beilage 1540 mit der Änderung zu, 
daß bei Realschulen A 12 durch A 13, bei Handels
schulen A 12a durch A 13 ersetzt wird. Dagegen 
plädierte er für die Ablehnung der Zuschußer
höhung auf 80 Prozent sowie für die Ablehnung 
des Antrags auf Beilage 2374 mit der Begründung, 
daß die Schulträger mit 15 Prozent auskommen 
würden. 

Ministerialdirigent Dr. Hi mm e 1 h an zeigte die 
finanziellen Seiten dieses Problems auf. 

Das Ergebnis der Beratungen war: 

Der Vorsitzende ließ zunächst über den Antrag 
des Mitberichterstatters Helmschrott bis zu dem 
Wort „Dienstaltersstufe" im Antrag auf Beilage 
1540 abstimmen. Dem wurde einstimmig mit den 
beantragten Änderungen bei den Besoldungsgrup
pen zugestimmt. 

Zweitens: Der Antrag des Berichterstatters auf 
Änderung der Ortsklasse wurde mit 11 zu 10 Stim
men abgelehnt. Damit wird die Ortsklasse A bei
behalten. 

Drittens: Der Antrag des Berichterstatters, den 
Zuschuß auf 80 Prozent zu erhöhen - letzter Satz 
des Antrags auf Beilage 1540 -, wurde mit 11 zu 
10 Stimmen abgelehnt. Damit wird die Zahl 80 
gemäß Antrag des Mitberichterstatters Helmschrott 
durch 60 ersetzt. 

Viertens: Der Antrag des Berichterstatters auf 
Zustimmung zum Antrag auf Beilage 2374 wurde 
mit 11 zu 10 Stimmen bei einer Stimmenthaltung 
abgelehnt. -

Präsident Hanauer: Die Berichte des Ausschus
ses für den Staatshaushalts und Finanzfragen und 
des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen werden mündlich erstattet. 

Ich darf zunächst den Herrp. Kollegen Kuhban
ner bitten, über die Beratungen des Ausschusses 
für den Staatshaushalt und Finanzfragen (Beilage 
3375) zu berichten. Ich erteile ihm das Wort. 

Kuhbandner (SPD), B e r i c h t e r s t a t t e r : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Aus
schuß für den Staatshaushalt und Finanzfragen hat 
sich in seiner 108. Sitzung am 2. Juni auch mit die
sem Antrag eingehend beschäftigt. Für den verhin
derten Mitberichterstatter, Herrn Dr. Merkt, hat 
Herr Kollege Meyer die Mitberichterstattung über
nommen. Berichterstatter war ich. 

Mit dem auf der Beilage 1540 wiedergegebenen 
Antrag wollen die Kollegen Gabert, Laufer, Hoch
leitner, Dr. Böddrich und andere die Änderung 
des Schulfinanzierungsgesetzes im Artikel 7 er
reichen und für kommunale Schulen höhere Zu
schüsse für die Lehrpersonalkosten abfordern. Der 
Berechnung des Lehrpersonalzuschusses wird als 
Lehrpersonalaufwand je Schulklasse zugrunde ge
legt das Eineinhalbfache der Bezüge eines staat
lichen Beamten, bei Gymnasien der Besoldungs
gruppe A 14, bei Realschulen der Besoldungsgruppe 
A 12 und bei Handelsschulen der Besoldungsgruppe 
A 12a in der neunten Dienstaltersstufe mit dem 
Ortszuschlag nach Ortsklasse A Stufe II, einschließ
lich eines Versorgungszuschlags von 30 vom Hun
dert. Der Zuschußsatz beträgt 80 v. H. für diesen 
Lehrpersonalaufwand. 

Diesem Antrag hat der Kulturpolitische Ausschuß 
zugestimmt mit der Maßgabe, daß bei Realschulen 
die Besoldungsgruppe A 12 durch A 13, bei Handels
schulen die Besoldungsgruppe A 12a durch A 13 er
setzt wird. Im letzten Satz aber wird die Zahl 80 
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durch 60 ersetzt, und das war das gravierende 
Moment, das dann auch eine längere Diskussion 
verschiedener Kollegen im Haushalsausschuß aus
löste. Als B er ich t erstatte r stellte ich Antrag 
auf unveränderte Annahme des Antrags nach Bei
lage 1540 und begründete noch einmal den Antrag 
mit der Finanznot der Kommunen, der kommunalen 
Träger, dem ständig steigenden Sachbedarf und 
den Mehrausgaben, die zwei Besoldungsänderungs
gesetze dieses Hauses auch in diesen Bereichen aus
gelöst haben. 

Dieser Antragsstellung konnte der Herr Mit b e -
richte r statte r Meyer nicht folgen. Er forderte 
vielmehr die Annahme des vom Kulturpolitischen 
Ausschuß abgeänderten Antrags auf Beilage 3114. 

Da mein weitergehender Antrag auf unverän
derte Annahme des Antrags auf Beilage 1540 der 
Ablehnung verfiel, stimmte die SPD-Fraktion selbst
verständlich dem abgeänderten Antrag auf Beilage 
3114 zu. 

Ich darf das Hohe Haus bitten, mit Rücksicht auf 
die Finanznot der kommunalen Sachträger dem 
auf Beilage 1540 abgedruckten Antrag die Zu
stimmung zu geben. 

Präsident Hanauer: Herr Kollege Kuhbandner, 
das war aber gerade am Schluß eine über die 
Berichterstattung hinausgehende Antragsstellung. 
Das machen wir dann während der Beratungen, 
nicht im Rahmen der Berichterstattung, damit ich 
nicht aus dem Konzept gerate. Ich danke Ihnen 
schön. 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
Verfassungs, Rechts- und Kommunalfragen (Bei
lage 3405) berichtet der Herr Abgeordnete Schneier. 
Ich erteile ihm dazu das Wort. 

Schneier (SPD), B er ich t erst a t t er : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Aus
schuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal
fragen beschäftigte sich in seiner 111. Sitzung am 
3. Juni .auch mit dem Antrag der Abgeordneten 
Gabert, Laufer, Hochleitner, Dr. Böddrich und 
Fraktion betreffend Gesetz zur Änderung des 
Schulfinanzierungsgesetzes. Mi tberich tersta tter war 
Herr Kollege Sauer, Berichterstatter war ich. 

Der Ausschuß war sich darüber einig, daß eine 
Verbesserung für die Kommunen Platz zu greifen 
hat, und stimmte der Fassung des Kulturpolitischen 
Ausschusses zu, die auf Beilage 3114 abgedruckt ist, 
wobei mit 9 gegen 7 Stimmen beschlossen wurde, 
die Zahl 60 wieder durch die Zahl 80 zu ersetzen. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß des 
Rechts- und Verfassungsausschusses zuzustimmen, 
weil damit auch dem Anliegen des Städteverbandes 
Rechnung getragen wird, der sich in einer Eingabe 
vom 1. Juni sehr eingehend für eine SO-prozentige 
Bezuschussung ausgesprochen hat. 

Präsident Hanauer: Ich eröffne die a 11 g e -
meine Aussprache. Dazu Wortmeldungen?
Herr Kollege, bitte schön! 

Sc:i'm:aut (SPD): Herr Pr:äsident, Hohes Haus! Ich 
bitte die Kollegen des Plenums um Verständnis, 
wenn die SPD-Fraktion mit einer bestimmten Hart
näckigkeit ihre Anträge auf Erhöhung' des Lehr
personalzuschusses verteidigt und begründet. Seit 
1966 sind die Gehälter und Sachleistungen laufend 
gestiegen, wie allgemein bekannt ist, das Schul
finanzierungsgesetz mit seiner Leistung von 60 
Prozent, die in Wirklichkeit aber nur um die 50 
Prozent herum betragen haben, ist aber gleich 
geblieben. Man sollte meines Erachtens sogar auf 
85 Prozent gehen, um wenigstens 60 Prozent der 
tatsächlichen Personalkosten zu gewährleisten. 

Ich bin der Meinung, daß die kommunalen Schu
len im Vergleich zu den Privatschulen zu schlecht 
abschneiden. Ich darf daran erinnern, daß nament
lich die großen Städte heute vielfach die Schul
träger für Schulen sind, die eigentlich vom Staat 
hätten errichtet werden müssen. Bis zu 70 Prozent 
hat z. B. die Stadt Memmingen mit Schülern zu 
rechnen, die aus umliegenden Gemeinden und 
Landkreisen kommen, weil es dort keine staatlichen 
Schulen gibt. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt, meine Damen 
und Herren, ist ein Satz von 80 Prozent weiß Gott 
nicht zu hoch gegriffen. Ich teile keineswegs die 
Auffassung des Kultusministeriums, daß eine Än
derung der 7. in die 9. Dienstaltersstufe als Maß
stab für die Zuschußgewährung ausreicht, um den 
eingetretenen Strukturänderungen gerecht zu wer
den. Ich darf das Hohe Haus bitten, den Kommunen 
hier helfend unter die Arme zu greifen, da sie 
jetzt auch die Errichtung der Fachoberschulen wie
der einmal mit finanziellen Opfern erkaufen müs
sen. Erhöhen Sie den Lehrpersonalzuschuß auf 80 
Prozent und ersetzen Sie die Ortsklasse A durch 
die Ortsklasse S! Die Kommunen werden es Ihnen 
danken. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Hanauer: Liegen weitere Wortmel
dungen vor? - Dies scheint nicht der Fall zu sein. 
Dann darf ich die allgemeine Aussprache schließen 
und in die Ein z e 1 b er a tun g eintreten. 

Zugrunde liegen der Initiativgesetzentwurf auf 
Beilage 1540 sowie die Ausschußbeschlüsse auf den 
Beilagen 3114 und 3375. Ich bitte also um entspre
chende Abänderung in der Antragstellung noch, 
wie angekündigt, im Rahmen dieser Beratungen. 

Ich eröffne die Aussprache über § 1. Der Aus
schuß für kulturpolitische Fragen und der Aus
schuß für den Staatshaushalt und Finanzfragen 
schlagen vor, daß bei Realschulen die Besoldungs
gruppe A 12 durch A 13 und bei Handelsschulen 
die Besoldungsgruppe A 12a durch A 13 ersetzt 
wird. Im letzten Satz wird die Zahl 80 durch die 
Zahl 60 ersetzt. 

Der Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen hat diesem Beschluß zugestimmt, 
aber mit der Maßgabe, daß im letzten Satz die 
Zahl 80 bleibt. 

Ich schlage Ihnen vor, nunmehr wie folgt zu 
taktieren: Wir stimmen zuerst ab über § 1 mit den 
beiden Änderungen - statt A 12 A 13 und statt 
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A 12a A 13 -, klammern aber den letzten Satz 
„Der Zuschußsatz beträgt 80 Prozent dieses Auf
wandes" aus. Darüber lasse ich gesondert abstim
men. Besteht damit Einverständnis und besteht 
darüber Klarheit? - Gut, dann stelle ich § 1 zur 
Abstimmung mit den bekanntgegebenen Änderun
gen ohne seinen letzten Satz. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Danke! Die Gegenprobe! - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Keine. 

Dann kommt der letzte Satz, der lautet: „Der 
Zuschußsatz beträgt 80 Prozent dieses Lehrperso
nalaufwandes." Dieser Satz wurde nun vorn Aus
schuß für den Staatshaushalt und Finanzfragen 
auf 60 Prozent ermäßigt. Der Rechts- und Verfas
sungsausschuß hat ihn mit Mehrheit - nicht ein
stimmig - wieder auf 80 Prozent erhöht. Nach 
den Gepflogenheiten des Hauses - jetzt kommen 
Sie wieder zu Ihrem Recht, Herr Kollege Kuh
bandner - lassen wir über den letzten Beschluß 
abstimmen. Sollte dieser, also der Beschluß des 
Rechts- und Verfassungsausschusses mit der Zahl 
80, abgelehnt werden, dann werde ich die Formu
lierung des Haushaltsausschusses zur Abstimmung 
stellen. Besteht darüber Klarheit? - Gut. 

Also zunächst: Wer ist für den letzten Satz mit 
der Zahl 80, den bitte ich um das Handzeichen. -
Darf ich um die Gegenprobe bitten? - Lassen Sie 
bitte die Hand oben; wenn darüber wirklich Zwei
fel bestehen sollten, daß das die Mehrheit ist -
wir sind ja in einer Demokratie-, dann lasse ich 
abzählen, wenn es wirklich ernstlich gefordert 
wird. Es kann aber meines Erachtens bei der Fülle 
und dieser relativ dichten Besetzung und den 
Lücken hier herüben kein Zweifel bestehen. -
Widerspruch erhebt sich nicht. Das Präsidium ist 
sich auch klar darüber, daß_ mit Mehrheit abge
lehnt worden ist. 

Ich lasse dann über den gleichen Satz, aber mit 
der Zahl 60 abstimmen, gemäß dem Beschluß des 
Ausschusses für den Staatshaushalt und Finanz
fragen. Hier wird wohl Einstimmigkeit sein. Wer 
ihm zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. -
Danke schön! Wer stimmt dagegen? - 4 Stimmen 
dagegen. Wer enthält sich der Stimme? - Der 
größere Teil der Fraktion der SPD und einige 
Stimmen bei der Fraktion der NPD sowie 2 Stim
men bei der CSU. Der Satz ist mit Mehrheit an
genommen; es bleibt also bei der Zahl 60. 

Wir kommen zum § 2. Der Ausschuß für Ver
fassungs-, Rechts- und Kommunalfragen empfiehlt, 
den 1. September 1970 als Tag des Inkrafttretens 
einzusetzen. Wer dem § 2 mit dieser Maßgabe die 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

. Handzeichen. - Soll er vielleicht nicht in Kraft 
treten? Ich bitte also um ein deutliches Hand
zeichen. - Danke schön! 

(Zuruf von der SPD: Sie haben nur in die 
falsche Richtung geschaut, Herr Präsident!)· 

- Nein, ich habe es schon gesehen, denn ich habe 
mir hier heroben, Herr Kollege Kiene, fast schon 

Facettenaugen angewöhnt. Ich sehe die da drüben 
schon; aber zunächst spreche ich in die andere Rich
tung, damit sie es besser bemerken, wenn sie an
gesprochen werden. - Wer stimmt dagegen? -
Stimmenthaltungen? - Beides ist nicht der Fall. 
§ 2 ist einstimmig so beschlossen. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz 
zur Änderung des Schulfinanzierungsgesetzes. 

Ich bitte, die d ritte L e s u n.g unmittelbar 
anschließen zu dürfen. - Sie sind damit einver
standen. 

Ich eröffne die a 11 g e rn e i n e A u s s p r a c h e. 
- Keine W ortrneldungen. 

Wir treten in die E i n z e 1 b e r a t u n g ein. -
Auch hierzu keine Wortmeldungen. Wir kommen 
damit zur Ab s tim rn u n g in der dritten Lesung. 

Ich rufe auf § 1, - § 2. 

Wir kommen zur S c h 1 u ß ab stimm u n g. Ich 
schlage vor, sie unmittelbar folgen zu lassen. -
Das Hohe Haus ist damit einverstanden. Weiterhin 
schlage ich vor, sie in einfacher Form durchzufüh
ren. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Wer dem Gesetz die Zustimmung geben will, den 
bitte ich, sich vorn Platz zu. erheben. - Danke 
schön! Wer stimmt gegen das Gesetz? - Herr Kol
lege Kiesl, das war sicher ein zufälliges Aufstehen 
oder ein Zeitlupen-sit-down. Wer enthält sich der 
Stimme? - 5 Stimmenthaltungen. Damit ist das 
Gesetz angenommen. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz 
zur Änderung des Schulfinanzierungsgesetzes. 

Wir kommen zum Punkt 11: Z w e i t e L e s u n g 
zum 

Antrag der Abgeordneten Schöfberger u. a. 
betreffend Gesetz zur Änderung des Schul

finanzierungsgesetzes (Beilage 237 4) 

Als Berichterstatter über die Beratungen des 
Ausschusses für kulturpolitische Fragen (Beilage 
3115) berichtet Herr Kollege Schraut. - Er war 
doch gerade da. · 

(Abg. Hochleitner: Er hat bereits berichtet; 
es liegt ein schriftlicher Bericht vor.) 

- Herr Kollege Schraut hat zu Punkt 10 berichtet; 
jetzt ist aber Punkt 11 aufgerufen. Eine schrift
liche Berichterstattung ist zwar ergangen, aber 
nach der Geschäftsordnung ist es notwendig, daß 
er das zu Protokoll mit ein oder zwei Sätzen sagt, 
oder das Hohe Haus verzichtet darauf; dann stelle 
ich das ausdrücklich fest. 

Schraut (SPD), B e r i c h t e r s t a t t e r : Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Antrag des Abgeord
neten Schöfberger auf Beilage 2374 zielt auf die 
Erhöhung der Gastschülerbeiträge ab. Die Bericht
erstattung im Ausschuß hatte ich, Mitberichterstat
ter war Herr Kollege Helrnschrott. Der Antrag des 
Abgeordneten Schöfberger wurde mit 11 zu 9 Stim
men abgelehnt. 
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Präsiden~ He.mauer: Danke! Es berichtet über 
die Beratungen des Ausschusses für den Staats
haushalt und Finanzfragen (Beil. 3374) ,Herr Kol
lege Kuhbandner. Ich erteile ihm dazu das Wort. 

Kuhbandner (SPD), B er i eh t erstatte r: Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag 
auf Beilage 2374 vom Kollegen Schöfberger und 
anderen zielt auf eine Änderung des Schulfinanzie
rungsgesetzes ab, und zwar soll der Artikel 8 Ab
satz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes über die Finan
zierung des Schulbedarfs der öffentlichen Gym
nasien, Realschulen und Handelsschulen in der 
Fassung vom 14. März 1966 wie folgt geändert 
werden: 

Für jeden Gastschüler an staatlichen und 
kommunalen Schulen, der außerhalb des Ge
bietes des Schulträgers seinen Wohnsitz hat, 

- also für Gastschüler -

gewährt der Staat dem Träger des Sachauf
wandes einen Gastschülerzuschuß. Der Zu
schuß beträgt pro Jahr 1000 DM~ 

Der Ausschuß für kulturpolitische Fragen hat 
diesen Antrag abgelehnt. 

In der Sachbehandlung im Haushaltsausschuß 
war Herr Kollege Meyer Otto wieder Mitbericht
erstatter und ich Berichterstatter. 

Auf die Frage des Herrn Mi t b e r i c h t e r -
statte r s , inwieweit der Antrag, der hauptsäch
lich auf Initiative Münchner Abgeordneter fußt, 
eine Berechtigung habe, erklärte der Vertreter des 
F in an z mini s t er i ums , daß die Stadt Mün
chen nicht einmal den Betrag von 250 DM benötige 
und auch noch nie nachgewiesen habe, daß ein 
Mehrbedarf gegeben wäre. 

Dieser Auffassung widersprach ich· als Mit b e
r i c h t e r s t a t t e r · energisch, und zwar aus eige
ner Kenntnis insbesondere über Anstalten, die noch 
dazu ein Schülerheim angeschlossen haben, wo 
nachweislich der Sachträger, nämlich die kom
munalen Behörden oder die öffentliche Hand, bis 
zu 1000 DM aufwenden muß. Deshalb hat dieser 
Antrag seine Berechtigung. 

Der Herr Kollege G a b e r t wollte dann über 
die Kämmerei der Stadt München noch entspre
chendes Material beibringen. Darüber, ob das ge
schehen ist und ein solcher Nachweis geführt wer
den kann, kann ja hier noch gesprochen werden. 

Der Antrag verfiel im Haushaltsausschuß der 
Ablehnung. 

Präsident Hanauer: Über die Beratungen des 
Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Kom
munalfragen (Beilage 3406) berichtet der Herr Ab
geordnete Schneier. Ich erteile ihm dazu das Wort. 

Schneler (SPD), Berichterstatter : Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Ausschuß für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen hat sich in 
seiner 111. Sitzung am 3. Juni auch mit diesem 
Gesetzentwurf des Abgeordneten Schöfberger und 
anderer beschäftigt. Dabei hat der Ausschuß erneut 
seine Kommunalfreundlichkeit unter Beweis ge
stellt und im Gegensatz zur Beschlußfassung im 

Kulturpolitischen Ausschuß und im Haushaltsaus
schuß mit 9 Stimmen der SPD gegen 8 Stimmen 
der CSU die Annahme dieses Gesetzentwurfs be
schlossen. Ich bitte das Hohe Haus, einen ähnlichen 
Beschluß zu fassen. 

Präsident Hanau er: Ich eröffne die a 11 g e m e in e 
Aussprache. Das Wort hat der Herr Kollege 
Schöfberger. 

Schöfberger (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Es wurQ.e schon gesagt, daß dieser 
Antrag von Münchner Abgeordneten gestellt wur
de. In der Tat ist das Problem in München beson
ders groß; betroffen sind aber auch andere größere 
Schulsitzgemeinden. In· München gehen 20 872 
Schüler in weiterführende Schulen der Stadt. 3641 
Schüler kommen nicht aus München selbst, son
dern aus 247 verschiedenen Gemeinden um Mün
chen. Letztere machen 17,5 Prozent der gesamten 
Schülerzahl in München aus. 

Sie werden zubilligen, daß dadurch einer Schul
sitzgemeinde ein erheblicher Kostenaufwand so
wohl für den Bau von Schulen als auch für die lau
fenden Kosten entsteht. In München beträgt der 
Aufwand für diese Gastschüler zwischen 3,5 und 4 
Millionen DM jährlich. Mit anderen Worten: Die 
Stadt München läßt sich also ihren Ruf als beliebte 
Schulstadt im Jahr 4 Millionen DM kosten. 

Es ist nun die Frage, ob man nicht einen Aus
gleich in der Weise schaffen müßte, daß der Staat 
jenen Gemeinden, die für die Schulversorgung des 
Landes Hervorragendes leisten, mehr Mittel zur 
Verfügung stellt. Die bisherige Rechtslage nach 
Artikel 8 des Schulfinanzierungsgesetzes ist so, daß 
ein Gastschülerzuschuß erst gewährt wird, wenn 
mehr als 15 Prozent der Schüler aus anderen Ge
meinden kommen. Besonders benachteiligt sind also 
diejenigen Gemeinden, die knapp unter dieser 
Grenze von 15 Prozent liegen. 

-
Ferner ist in diesem Artikel 8 bestimmt, daß der 

Gastschülerzuschuß für alle Schüler bei Übersteigen 
dieses Anteils von 15 Prozent 250 DM im Jahr aus
macht. Mit diesen 250 DM werden die Aufwendun
gen für einen Gastschüler jedoch bei weitem nicht 
gedeckt. Nach den Berechnungen der Stadt Mün
chen ergibt sich bei Volksschülern ein Kostenauf
wand von rund 600 DM und bei Schülern weiter
führender Schulen ein Kostenaufwand von nahezu 
1000 DM. Dabei sind aber nur die laufenden Un
terhaltskosten, die Lehrmittelkosten, die Lehrer
gehälter, die Hausverwaltungskosten und die Ka
pitalverzinsung inbegriffen. Die Baukosten für 
derartige Schulen werden überhaupt nicht berück
sichtigt, auch nicht die Amortisation dieser Kosten. 

Wenn Sie bedenken, daß die Stadt München bei 
3600 Gastschülern drei volle Gymnasien bauen 
mußte; um das flache Land mit solchen weiterfüh
renden Schulen zu versorgen, können Sie ermessen, 
wie sehr es der Stadt München und allen anderen 
Schulsitzgemeinden daran gelegen ist, einen Aus
gleich zu erhalten. 

Dieser Ausgleich könnte hergestellt werden, wenn 
man erstens die Sperrgrenze des Artikels 8 des 
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Schulfinanzierungsgesetzes von 15 Prozent aufhebt, 
und wenn man zweitens den Zuschuß von bisher 
250 DM auf 1000 DM erhöht. Auf diese Weise könn
ten die Schulsitzgemeinden auch in die Lage ver
setzt werden, weitere weiterführende Schulen zu
gunsten der umliegenden Region und der umliegen
den Gemeinden zu bauen. Ich möchte Sie deshalb 
bitten, dem Beschluß des Ausschusses für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen beizutreten. 

Präsident Hanauer: Das Wort hat der Herr Ab
geordnete Dr. Fischer. 

kJlr. Fischer (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! 
·Ich möchte Sie, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, bitten, dem Beschluß des Rechts- und Ver
fassungsausschusses nicht beizutreten. Dieser Be
schluß bringt für die Landkreise ganz enorme 
Nachteile. Herr Kollege Schöfberger, man darf die 
Dinge nicht nur von den Städten und noch dazu 
von den Großstädten her sehen. Es ist ja nicht nur 
so, daß die Landeshauptstadt München 4 Millionen 
DM für ihre Schüler aufbringen muß, sondern auf 
der anderen Seite sind natürlich auch sehr viele 
Vorteile damit insgesamt verbunden. Jede Gemein
de reißt sich ja geradezu darum, Träger einer wei
terführenden Schule zu werden. Auch das muß man 
sehen, selbst wenn hernach, wenn die Schule vor
handen ist und die Lasten kommen, dann das 
Jammern beginnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
müssen doch davon ausgehen, daß sich der Land
tag, als er den Begriff der „Schulsitzgemeinde" in 
Artikel 8 des Schulfinanzierungsgesetzes geschaffen 
hat, sicher auch etwas dabei gedacht hat. Wenn 
man aber jetzt so, wie es die SPD ·Will, den neuen 
Begriff „Gebiet" hereinnähme, würden doch die 
Gemeinden draußen und insbesondere diejenigen 
Städte, die solche Schulen haben, noch mehr be
nachteiligt. Wir haben bei den Gymnasien, den 
Handelsschulen und den Realschulen nicht die Mög
lichkeit, durch Zweckvereinbarungen, durch Umla
gen oder sonstwie die umliegenden Gemeinden oder 
Landkreise an der Aufbringung dieses Bedarfs zu 
beteiligen. Diese Möglichkeit haben wir bei diesen 
Schulen nicht. Also muß die Schulsitzgemeinde all 
das selbst erbringen, und sie kann das nur dadurch 
aufbringen, daß diese 15 Prozent, die wir bis
lang haben, überschritten werden. So reisen z.B. 
manchmal in einen Landkreis aus 5 oder 6 anderen 
Landkreisen die Schüler ein, und dadurch wird 
der Träger in die Lage versetzt, mit diesem Zu
schuß von 250 DM je Schüler die Trägerschaft zu 
finanzieren. In meiner Heimatstadt haben wir z.B. 
5000 Schüler, von denen etwa 4000 einreisen. Dar
aus können Sie ersehen, wie wichtig diese Beiträge 
sind. 

Ich darf also sagen, daß die bayerischen Land
kreise, die Zweckverbände, die diese Schulen tragen 
und unterhalten, auf jeden Fall schlechter gestellt 
wären, wenn dieser Antrag durchginge. 

(Abg. Hochleitner: Wieso sollten die dadurch 
schlechtergestellt werden? Sie würden doch 

diese Zuschüsse erhalten!) 

- Sie wären dadurch schlechtergestellt, weil jetzt 
nicht mehr die Schulsitzgemeinde, sondern das 
Gebiet als Ausgangspunkt genommen werden soll. 
Wenn eine Schule des Landkreises in der Stadt ist, 
brächte das einen Nachteil, der ganz enorm ist. 
Deshalb bitte ich, den SPD-Antrag abzulehnen. 

Präsident Hcnauer: Das Wort hat der Herr Kol
lege Schöfberger. 

Schögberger (SPD): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Es wäre doch kurios, Herr Kol
lege Dr. Fischer, wenn wir uns um die Erhöhung 
der Zuschüsse und um den Wegfall der Sperrklausel 
von 15 Prozent bemühen und dabei als Ergebnis 
herauskäme, daß die Landkreise dadurch schlech
tergestellt werden. Dies träfe nur für einen Fall zu. 
Wir haben „Gebiet des Schulträgers" und nicht 
„Schulsitzgemeinde" formuliert, weil nicht zu ver
stehen ist, daß der Landkreis, wenn er Träger der 
Schule ist, wohl für Kinder aus dem Landkreis, 
nicht aber für Kinder aus der Kreisstadt Gastschü
lerzuschüsse bekommt. Das erscheint uns also un
verständlich. Das soll in Zukunft beseitigt werden, 
indem wir schreiben: Es kommt auf das Gebiet des 
Schulträgers an und nicht auf die Schulsitzgemein
de. Wenn das dem Landkreis nicht so sehr gefällt, 
muß in der Kreisstadt eine Gemeindeschule errich
tet werden und keine Landkreisschule. Das war 
unser Problem. 

(Abg. Dr. Fischer: Die Stadt übernimmt es 
ja nicht!) 

Präsident Hancauer: Weitere Wortmeldungen lie
gen mir im Rahmen der allgemeinen Aussprache 
nicht vor. - Dann darf ich die allgemeine Ausspra
che schließen und in die E in z e 1 b er a tun g ein
treten. 

Der Ab stimm u n g liegen zugrunde der Ini
tiativgesetzentwu:r:f auf Beilage 2374 sowie die Be
schlüsse des Ausschusses für kulturpolitische Fra
gen auf Beilage 3115, des Ausschusses für den 
Staatshaushalt und Finanzfragen auf Beilage 3374 
und des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen auf Beilage 3406. Der Kultur
politische Ausschuß hat bekanntlich den Entwurf 
abgelehnt. Im Rechts- und Verfassungsausschuß 
wurde mit Mehrheit Annahme beschlossen. 

Ich rufe auf den§ 1, der den sachlichen Inhalt des 
Gesetzes betrifft. Ich muß wegen des Ablehnungs
beschlusses positiv abstimmen. 

Wer für die Annahme des § 1 ist, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke schön! Wer stimmt 
dagegen? - Letzteres ist die Mehrheit. Stimment
haltungen? - Keine. _Mit Mehrheit abgelehnt. 

Ich darf auf die vorhin schon zitierte Bestimmung 
hinweisen und feststellen, daß mit der Ablehnung 
des sachlichen Inhalts - der nächste Paragraph 
bestimmt lediglich das Inkrafttreten - die weitere 
Abstimmung und Beratung gegenstandslos gewor
den ist, d. h. sich erledigt hat. 

Ich rufe auf Punkt 12 der Tagesordnung: Zwei
t e L e s u n g zum 
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Antrag der Abgeordneten Kies!, Sackmann, 
Wagner und andere betreffend Gesetz zur 
Änderung des Vergnügungssteuergesetzes 

(Beilage 2551) 

Die Ausschüsse haben mündliche Berichterstat
tung beantragt. Ich darf zunächst Herrn Kollegen 
Wengenmeier bitten, über die Beratungen des Aus
schusses für den Staatshaushalt und Finanzfragen 
(Beilage 3376) zu berichten, und ihm dazu das Wort 
erteilen. 

Wengenmeier (CSU), B er ich t erst a t t er : 
Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Der 
Ausschuß für den Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat sich in seiner 108. Sitzung am 26. Mai 1970 mit 
dem Antrag der Abgeordneten Kiesl, Sackmann, 
Wagner u. a. betreffend Gesetz zur Änderung des 
Vergnügungssteuergesetzes auf Beilage 2551 befaßt. 
Mitberichterstatter war Herr Kollege Kuhbandner, 
Berichterstatter war ich. 

Ich habe in meiner B er ich t erst a t tun g 
darauf hingewiesen, daß der Antrag das Ziel ver
folge, die Vergnügungssteuer für Fußballspiele der 
Bundesliga- und der Regionalligavereine von 10 auf 
5 bzw. von 5 auf 0 Prozent zu ermäßigen. Auf 
Grund der Aussprache kam der Ausschuß zu dem 
Ergebnis, dem Antrag - bei zwei Stimmenthaltun
gen - zuzustimmen. Ich darf das Hohe Haus bitten, 
ebenso zu verfahren. 

Präsident Hcmauer: Über die Verhandlungen des 
Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Kom
munalfragen (Beilage 3397) berichtet der Herr Ab
geordnete Schmitt. Ich erteile ihm das Wort. 

Schmil!~ Philipp (CSU), B er ich t erstatte r : 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 
Ausschuß für Verfassungs-, Rechts-, und Kommu
nalfragen hat sich am 2. Juni 1970 mit diesem An
trag befaßt. Als Kommunalausschuß hat er den An
trag begrüßt und als Rechtsausschuß keine recht
lichen oder verfassungsrechtlichen Bedenken gese
hen. 

Bei einer Gegenstimme hat der Ausschuß dem 
Antrag zugestimmt und als Tag des Inkrafttretens 
den 1. Juni 1970 beschlossen. Ich darf das Hohe 
Haus bitten, sich diesem Beschluß anzuschließen. 

Präsident Hcmauer: Ich eröffne die a 11 g e -
meine Aussprache. - Ich habL keine Wort
meldungen dazu. Dann schließe ich die Aussprache 
und trete in die Ein z e 1 b e r a tun g ein. 

Der Abstimmung liegen zugrunde der Ini
tiativgesetzentwurf auf Beilage 2551 sowie die Aus
schußbeschlüsse auf Beilagen 3376 und 3397. 

Ich rufe auf Art i k e 1 1, der zur unveränderten 
Annahme empfohlen ist, und bitte um ein Hand
zeichen, wer dem zustimmen will. - Dankei Wer 
stimmt dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der 
Stimme? - Bei einer Reihe von Stimmenthaltun
gen ohne Gegenstimmen angenommen. 

A r t i k e 1 2: Es ist vorgeschlagen, als Tag des 
Inkrafttretens den 1. Juni 1970 einzusetzen. 

Wer dem Artikel 2 mit dieser Maßgabe zustim
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Dan
ke schön! Gegenstimmen? - Keine Stimmenthal
tungen? - Zwei Stimmenthaltungen. Damit ist die 
Einzelabstimmung abgeschlossen. 

Das Gesetz hat den Titel 
Gesetz 

zur Änderung des Vergnügungssteuergesetzes. 

Ich schlage dem Hohen Hause vor, die dritte 
Lesung unmittbar folgen zu lassen. - Das Hohe 
Haus ist damit einverstanden. 

Ich eröffne die a 11 g e m e i n e Au s s p r a c h e. 
-Keine Wortmeldungen. 

Wir treten in die E in z e 1 b e r a tun g ein. -
Auch dazu keine Wortmeldungen. 

Wir kommen zur Abstimmung in der drit
ten Lesung. Ihr liegen die Beschlüsse' der zweiten 
Lesung zugrunde. 

Ich rufe auf Arti):rel 1 -, 2 -. 

Wir kommen zur S c h 1 u ß a b s t immun g über 
das ganze Gesetz. Ich schlage vor, sie unmittelbar 
anzuschließen und sie in einfacher Form durchzu
führen. - Widerspruch erhebt sich nicht. Es ist so 
beschlossen. 

Ich darf das Hohe Haus bitten, sich zu erheben, 
soweit es dem Gesetz die Zustimmung geben will. 
- Im Zeichen der Weltmeisterschaft des Fußballs 
danke ich sehr herzlich. Wer stimmt dagegen? -
Niemand. Stimmenthaltungen? - Bei 6 Stimment
haltungen ohne Gegenstimmen angenommen. 

Das Gesetz hat den Titel 
Gesetz 

zur Änderung des Vergnügungssteuergesetzes. 
(Abg. Sackmann: Der Fußball dankt!) 

Hochverehrter Herr Fußballclub-Präsident, es 
wäre so schön gewesen, das noch zu einer anderen 
Zeit zu erleben. Aber es kommt wieder, mit Sicher
heit! 

Ich rufe auf Punkt 13: Z w e i t e L e s u n g zum 

Staatsvertrag zwischen dem Land Rhein
land-Pfalz und dem Freistaat Bayern über 
die Brandversicherung von Gebäuden im 
Gebiet des früheren Regierungsbezirkes 
Pfalz durch die Bayerische Landesbrand
versicherungsanstalt, gesetzlich vertreten 
und verwaltet durch die Bayerische Ver-

sicherungskammer (Beilage 3094) 

Der Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen, der die Angelegenheit behandelt 
hat (Beilage 3407), hat mündliche Berichterstattung 
beschlossen. Dazu erteile ich das Wort Herrn Kol
legen Dr. Steinberger. 

Dr. Steinberger (CSU), B er ich t erstatte r : 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 
Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommu
nalfragen hat sich in seiner 111. Sitzung am 3. Juni 
1970 mit oben bezeichnetem Staatsvertrag beschäf
tigt. Mitberichterstatter war der Herr Kollege 
Höllrigl, Berichterstatter war ich. Ich möchte auf 
die Beilagen 3094 und 3407 verweisen. 
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Der Staatsvertrag bringt kein neues materielles 
Recht, sondern kleidet nur den bestehenden Rechts
zustand in Gesetzesform. Beide Berichterstatter be
antragten Zustimmung. Ich bitte das Hohe Haus, 
dieser Empfehlung beizutreten. 

Präsident Hanauer: Ich eröffne die a 11 g e -
m ein e Aus s p r ach e. Ich habe dazu keine 
Wortmeldungen. Die allgemeine Aussprache ist ge
schlossen. 

Der Ausschuß hat beschlossen, diesem Staatsver
trag die Zustimmung zu geben. Ich verweise auf 
die Beilage 3407. Ebenso ist die Beilage 3094 den 
Mitgliedern des Hohen Hauses bekannt. Ich darf 
das Hohe Haus bitten, wie üblich und gewohnt, 
von einer Einzelberatung abzusehen, da das Ver
tragswerk, das der Lesung nach der Bestimmung 
der Gesetze unterworfen ist, nur im ganzen ange
nommen oder abgelehnt werden kann. 

Ich darf, nachdem das Hohe Haus einverstanden 
ist, in zweiter Lesung die Frage stellen, wer dem 
Staatsvertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz 
und dem Freistaat Bayern über die Brandversiche
rung von Gebäuden im Gebiet des früheren Regie
rungsbezirkes Pfalz durch die Bayerische Landes
brandversicherungsanstalt, gesetzlich vertreten und 
verwaltet durch die Bayerische Versicherungskam
mer, die Zustimmung geben will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. - Danke schön. Stimmt jemand 
dagegen? - Stimmenthaltungen? - Ich sehe keine. 
Einstimmig angenommen. 

Ich schlage dem Hohen Hause vor, die dritte 
L es u n g unmittelbar der zweiten Lesung folgen 
zu lassen. Das Hohe Haus ist damit einverstanden. 

Ich eröffne die a 11 g e m e in e A u s s p r a c h e. 
- Keine Wortmeldungen. 

Wir kommen zur Abstimmung in der drit
ten Lesung. Ihr liegen die Beschlüsse der zweiten 
Lesung zugrunde. Ich rufe auf den Vertrag in sei
ner Gesamtheit. 

Wir kommen zur Sc h 1 u ß abstimm u n g. Ich 
darf vorschlagen, sie in einfacher Form durchzu
führen. Das Hohe Haus ist damit einverstanden. 

Wer dem Staatsvertrag zwischen dem Land 
Rheinland-Pfalz und dem Freistaat Bayern über 
die Brandversicherung von Gebäuden im Gebiet 
des früheren Regierungsbezirkes Pfalz durch die 
Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, ge
setzlich vertreten und verwaltet durch die Baye
rische Versicherungskammer, die Zustimmung ge-

-ben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. 
- Ich stelle die Einstimmigkeit der Annahme fest. 
Widerspruch gegen diese Feststellung erhebt sich -
nicht. Damit ist in dritter Lesung das Vertragswerk 
beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 15: 

Eingabe des Herrn Paul Bachleitner in 
Langwied betreffend Baugenehmigung für 
eine landwirtschaftliche Nebenerwerbstelle 

stelle 

Die Angelegenheit dürfte sich in Kürze erledigen 
lassen. Ich darf kurz bemerken, daß es sich_ um 
einen der seltenen Fälle nach § 90 Absatz 3 der 
Geschäftsordnung handelt, weil der Ausschuß für 
Eingaben und Beschwerden die Eingabe wiederholt 
mit Berücksichtigung benotet hat, die Staatsregie
rung sich aber wegen entgegenstehender Bestim
mungen nicht in der Lage sah, der Benotung Rech
nung zu tragen. Es wurde deshalb von mir die 
Eingabe nach § 90 Absatz 3 dem Ausschuß für Ver
fassungs-, Rechts- und Kommunalfragen zugeleitet, 
dem nach der Geschäftsordnung die ·einzige Frage 
zu entscheiden oblag, ob der Beschluß gesetzeskon
form ist. Der Ausschuß kam zu der Feststellung, 
daß der Beschluß nicht mit dem Gesetz überein
stimmt, so daß jetzt nach der Geschäftsordnung das 
Plenum die endgültige Entscheidung zu treffen 
hätte. In der Zwischenz·eit wird aber mitgeteilt, daß 
eine den Petenten befriedigende anderweitige Re
gelung getroffen worden ist. 

Ich darf Sie deshalb bitten, die Angelegenheit an 
den Ausschuß für Petitionsfragen zurückzuverwei
sen, damit dort die neue Situation geprüft und in 
etwa entschieden werden kann, die Angelegenheit 
der Staatsregierung als Material zuzuleiten, damit 
in entsprechender Form die neue Bausituation be
rücksichtigt wird. - Das Hohe Haus ist damit ein
verstanden. Die Angelegenheit wird an den Aus
schuß für Eingaben und Beschwerden auf Grund 
einer veränderten Situation zu neuerlicher Bera
tung und Beschlußfassung zurückverwiesen. 

Ich rufe auf von der Nachtragstagesordnung 
Punkt 2: 

Wahl eines stellvertretenden Präsidenten 
des Verfassungsgerichtshofs 

Der Herr Ministerpräsident hat unter dem 3. -
Juni 1970 mitgeteilt, daß der Senatspräsident beim 
Bayerischen Obersten Landesgericht Dr. Theodor 
M e d er in den Ruhestand getreten und damit 
auch aus seinem Amt als stellvertretender Präsi
dent des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs aus
geschieden ist. In Übereinstimmung mit dem Prä
sidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
schlägt der Herr Ministerpräsident als seinen Nach
folger den Präsidenten des Bayerischen Obersten 
Landesgerichts Ludwig Schäfer vor. Herr Ludwig 
Schäfer ist bereits Mitglied des Bayerischen Ver
fassungsgerichtshofs. 

Es handelt sich lediglich um eine Bestätigung als 
Stellvertreter des Präsidenten. Ich schlage Ihnen 
vor, die Wahl in einfacher Form vorzunehmen, 
wobei ich darauf hinweisen darf, daß die Unter
lagen von mir den Fraktionen zugeleitet wurden. 
- Das Hohe Haus ist damit ·einverstanden, die 
Wahl in einfacher Form durchzuführen. 

Wer der Wahl des Präsidenten des Bayerischen 
Obersten Landesgerichts, Herrn Ludwig Schäfer, 
zum Stellvertreter des Präsidenten des Bayeri
schen Verfassungsgerichtshofs die Zustimmung ge
ben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. 
- Danke schön. Wer sprach sich gegen diese Be
rufung aus? - Niemand. Wer enthielt sich der 
Stimme? - 2 Stimmenthaltungen. Damit ist die 
Wahl ordnungsgemäß durchgeführt. 



4400 Bayerischer Landtag- 93. Sitzung. Dienstag, 9. Juni 1970 

(Präsident Hanauer) 

Ich rufe auf Punkt 16c: 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs be
treffend Antrag des Baukaufmanns Böh
me in Neustadt bei Coburg betreffend 

Aufwandsentschädigungsgesetz 

Es berichtet über die Beratungen des Ausschus
ses für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen 
(Beilage 3415) der Herr Kollege Schmidramsl. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Schmidramsl (CSU), B er ich t erstatte r : 
Herr Präsident, Hohes Haus! Der Ausschuß für 
Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen hat in 
seiner 111. Sitzung vom 3. Juni 1970 das Schreiben 
des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs betreffend 
Antrag des Baukaufmanns Böhme in Neustadt bei 
Coburg wegen des Aufwandsentschädigungsgesetzes 
behandelt. Mitberichterstatter war der Herr Kollege 
Haase, Berichterstatter ich selbst. 

Der Kläger bezweifelt, daß die Abgeordneten 
bzw. Senatoren selbst über ihre eigenen Bezüge 
entscheiden können. Er hält deswegen die Artikel 
117, 118 und 123 der Bayerischen Verfassung für 
verletzt. 

Das Ergebnis der Beratung des Ausschusses für 
Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen war 
folgender Beschluß: 

I. Der Landtag beteiligt sich am Verfahren. 

II. Es wird die Abweisung der Klage bean
tragt. 

III. Auf mündliche Verhandlung wird verzich
tet. 

IV. Zum Vertreter des Landtags wird der Ab
geordnete Schmidramsl bestimmt. 

Ich bitte, diesem Votum beizutreten. 

Präsident Hanauer: Ich danke für die Bericht
erstattung. Wir kommen zur Ab stimm u n g. 
Der Vorschlag ist Ihnen eben bekanntgegeben wor
den. 

Wer ihm beitreten will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Wer stimmt dagegen? -
Niemand. Stimmenthaltungen? - Keine. Einstim
mig angenommen. 

Ichrufeaufdie Punkte 16aundb: 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs be
treffend Antrag der Firma AHP-Auto
haus-Planung GmbH in Feucht bei Nürn
berg auf Feststellung der Verfassungswid
rigkeit der Ortssatzung der Stadt Fürth 

vom 24. Juli 1969 

und 

Anträge des Prof. Dr. Alexander Herr
mann, München-Solln, und des General
staatsanwalts Dr. Christoph Masson, Mün
chen-Solln auf Feststellung der Verfas
sungswidrigkeit der Münchner Staffelbau-

ordnung 

Über die Beratungen des Ausschusses für Ver
fassungs-, Rechts- und Kommunalfragen (Beilagen 
3390 und 3391) berichtet der Herr Abgeordnete 
Höllrigl. Ich darf aber bitten, mir zwischen den 
beiden Berichterstattungen die Abstimmung zu er
möglichen. 

HöHrigl (SPD), B er ich t e r statt er : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen hat 
sich in seiner 109. Sitzung mit- dem Schreiben des 
Verfassungsg,erichtshofs betreffend Antrag der Fir
ma Autohaus-Planung GmbH in Feucht bei Nürn
berg auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit 
der Ortssatzung der Stadt Fürth vom 24. Juli 1969 
befaßt. Berichterstatter war ich, Mitberichterstatter 
der Herr Kollege Kl ugha mm er. 

Der Ausschuß hat festgestellt, daß hier eine 
Rechtsnorm angefochten wird, an deren Zustande
kommen der Bayerische Landtag nicht beteiligt 
war. Der Ausschuß empfiehlt daher: 

Der Landtag wolle beschließen: 
„Der Landtag beteiligt sich nicht am Verfah
ren." 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß beizu
treten. 

Präside11t Hanauer: Wer dtes tun will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Danke. Stimmt jemand 
dagegen:? - Niemand. Stimmenthaltung? - Keine. 

Ich bitte um Berichterstattung zum nächsten 
Punkt. 

Höllrigl (SPD), B er ich t erstatte r : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Das Schrei
ben des Verfassungsgerichtshofs betreffend Anträge 
des Prof. Dr. Alexander Herrmann, München-Solln, 
und des Generalstaatsanwalts Dr. Christoph Mas
son, München-Solln, auf Feststellung der Verfas
sungswidrigkeit der Münchener Staffelbauordnung 
(Beilage 3391) hat in der 109. Sitzung des Verfas
sungsausschusses vorgelegen. Auch hierzu hat der 
Ausschuß festgestellt, daß eine Rechtsnorm ange
fochten wird, die ohne Mitwirkung des Bayeri
schen Landtags zustande gekommei+ ist. Deshalb 
wird auch in diesem Fall empfohlen: 

Der Landtag wolle beschließen: 

„Der Landtag beteiligt sich nicht am Verfah
ren." 

Ich bitte, diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Es wird die gleiche Be
schlußfassung empfohlen wie vorhin. Wer dem bei
treten will, den bitte ich um ein Handzeichen. -
Danke. Stimmt jemand dagegen? - Niemand. 
Stimmenthaltungen? - Keine. Es ist einstimmig 
so beschlossen. 

Jetzt folgt unwiderruflich der zurückgestellte 
Punkt 5. Nun sind sogar zwei Berichterstatter 
anwesend; jetzt geht es sicher. Herr Kollege Dr. 
Schlittmeier, herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft 
einzuspringen! 
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Z w e i t e L e s u n g zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über die öffentlichen Sparkassen 

(Beilage 2982) 

Die beteiligten Ausschüsse haben mündliche Be
richterstattung beschlossen. Über die Verhandlun
gen des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
(Beilage 3368) berichtet der Herr Abgeordnete Dr. 
Wilhelm. Ich erteile ihm das Wort, nicht ohne mei
ne Freude darüber auszudrücken, daß ihm inner
halb einer Stunde der Weg von der Stadtmitte bis 
zum Maximilianeum gelungen ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Wilhelm) 

- Ja, es ist mir mitgeteilt worden, Sie seien be
reits unterwegs, und das war vor ungefähr einer 
Stunde. 

Dr. Wilhelm (CSU), Berichterstatter : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Aus
schuß für Wirtschaft behandelte in seiner 69. und 
70. Sitzung den Entwurf eines Gesetzes zur Ände
rung des Gesetzes über die öffentlichen Sparkassen, 
abgedruckt auf Beilage 2982. Mitberichterstatter 
war der Herr Kollege Dr. Sc h litt m e i er. Das 
Ergebnis der Beratungen des Ausschusses finden 
Sie auf Beilage 3368. 

Bei der Berichterstattung führte ich aus, daß es 
bei Kreditinstituten, die in der Rechtsform einer ju
ristischen Person des öffentlichen oder des privaten 
Rechts betrieben werden, allgemein üblich sei, die 
Geschäftsführung einem Vorstand als Kollegium zu 
übertragen. Der vorliegende Entwurf regle nun die 
Einführung der Vorstandsverfassung. Es bleibe al
lerdings dem Gewährsträger überlassen, ob er ei
nen Einmannvorstand oder . einen Vorstand aus 
mehreren Personen einrichten wolle. Es werde auch 
nicht mehr zwingend vorgeschrieben, daß Spar
kassenleiter, in Zukunft Vorstandsmitglieder, als 
Beamte anzustellen seien, sondern der Gewährsträ
ger könne wählen, ob er den Sparkassenleiter oder 
das Vorstandsmitglied in das Beamtenverhältnis 
berufen oder als Angestellten auf Zeit anstellen 
wolle. 

Die Novellierung des Sparkassengesetzes, das be
reits im Jahr 1933 erlassen wurde, werde auch wei
terhin dazu benutzt, Vorschriften zu ergänzen bzw. 
zu ersetzen, die nicht mehr rechtens seien, und zwar 
würden die Bestimmungen des früheren Zweckver
bandsgesetzes durch die Bestimmungen des Ge
setzes über die kommunale Zusammenarbeit er
setzt. 

Bei der Berichterstattung habe ich bereits einen 
Änderungs- bzw. Ergänzungsantrag zu den Artikeln 
16 und 17 angekündigt, und zwar dahingehend, 
daß bei der Zusammenlegung von Sparkassen die 
Möglichkeit geschaffen werClen sollte, die Zahl der 
Verwaltungsmitglieder mit Zustimmung der Auf
sichtsbehörde zu erhöhen. Eine Eingabe der Kreis
sparkasse Nürnberg, die nicht über das Landtags
amt gelaufen ist, sondern den einzelnen Mitglie
dern des Ausschusses zugestellt wurde, beanstandet 

die vorgesehene Regelung, die dahin zielt, daß das 
Staatsministerium des Innern ermächtigt wird, Vor
schriften über die Anlage der Sparkassenbestände 
und über die Zusammenarbeit zwischen den Spar
kassen und ihren gemeinschaftlichen Einrichtungen 
zu erlassen. Beanstandet wird das Ausmaß der Er
mächtigungsnorm für das Bayerische Staatsmini
sterium des Innern. 

Der Mitberichterstatter, Herr Kollege Dr. 
S c h 1 i t t m e i er , ergänzte diese Ausführungen 
und führte u. a. noch aus, daß die genaue Abfas
sung der Ermächtigurigen, in deren Rahmen das 
Bayerische Staatsministerium des Innern Rechts
normen in eigener Zuständigkeit erlassen könne, 
aus rechtlichen Gründen sehr zu begrüßen sei. 

In der Einzelberatung wurden die auf Beilage 
3368 abgedruckten Änderungen und Ergänzungen 
beschlossen. 

Gegen die Neufassung des Artikels 5 Absatz VII 
meldete der Herr Abgeordnete B in d er Beden
ken an; er meinte, die Ermächtigung gehe zu weit. 
Die Mehrheit sprach sich jedoch für die Beibehal
tung dieser Bestimmungen aus und sah darin eine 
Möglichkeit, den Schutz der Sparkassenkunden zu 
verstärken. 

Die vom B e r i c h t e r s t a t t e r und vom M i t -
b e r i c h t e r s t a t t e r angeregten Ergänzungen zu 
den Artikeln 16 und 17 dienen zur Erleichterung 
der Vereinigung bzw. Zusammenführung von Spar
kassen, was sicher im Zuge einer eventuellen kom
munalen Neugliederung sehr wünschenswert ist. 

Das den Mitgliedern des Ausschusses zugegan
gene Schreiben der Kreissparkasse Nürnberg 
wünscht, wie gesagt, die Streichung einiger Bestim
mungen. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, daß 
sie nach Meinung des Ausschusses beibehalten wer
den sollten. Sie dienen der Rechtsklarheit. Auch auf 
seiten der Gewährsträger besteht die Meinung, daß 
es unbedingt notwendig sei, daß das Bayerische 
Staatsministerium des Innern ermächtigt wird, ge
wisse Regelungen für die Anlegung von Sparkas
senbeständen zu erlassen. 

Der Antrag der Abgeordneten Hanauer, Nüs
sel und Wengenmeier, der Ihnen bekannt ist und 
darauf abzielt, im Sparkassengesetz neben der Re
gelung der Mündelsicherheit für die Gemeindebank, 
die Girozentrale der bayerischen Sparkassen, auch 
die Mündelsicherheit für die Zentralinstitute der 
Raiffeisenkassen und der Volksbanken gesetzlich zu 
regeln, wurde in folgender Weise behandelt: Der 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat in der 
Aussprache darauf hingewiesen und auch einen 
entsprechenden Beschluß gefaßt, daß das Anliegen 
grundsätzlich begrüßt und befürwortet werde, daß 
es aber schwierig wäre, diese Vorschriften gesetzes
systematisch in das Sparkassengesetz einzuordnen. 
Deshalb wurde beschlossen, den Ausschuß für Ver
fassungs-, Rechts- und Kommunalfragen zu bitten, 
zu bestimmen, wo und auf welche Weise diesem 
Anliegen unter rechtssystematischen Gesichtspunk
ten am besten Rechnung getragen werden könnte. 

In der Gesamtabstimmung hat der Ausschuß dem 
Gesetzentwurf einstimmig zugestimmt. Ich bitte 
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Sie, meine Damen und Herren, dem Gesetzentwurf 
ebenfalls zuzustimmen. 

Präsident Hanauer: Über die Beratungen des 
Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Kommu
nalfragen (Beilage 3401) berichtet an Stelle des er
krankten Kollegen Dr. Raß der Herr Kollege Dr. 
Fischer. Ich erteile ihm dazu das Wort. 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident, Hohes Haus! fo.1. habe einen Beschluß zu 
vertreten, der gegen eine einzige Stimme gefaßt 
worden ist. Der Rechts- und Verfassungsausschuß 
hat sich in der 110. und 111. Sitzung am 2. und 3. 
Juni 1970 mit dem Entwurf eines Gesetzes, über 
den soeben mein Vorredner berichtet hat, befaßt 
und in der Schlußabstimmung darüber mit 9 Stim
men gegen eine bei einer Stimmenthaltung den Ge
setzentwurf zur Annahme vorgeschlagen. Ich bitte 
Sie, diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Ich danke für die kurze Be
richterstattung. Ich eröffne die a 11 gemeine 
Aussprache. - Dazu jetzt eine Wortmeldung 
vom Herrn Kollegen Haase. 

Haase (SPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes über die öffentlichen Sparkassen ist 
sicher ein Entwurf, der nicht den Ausdruck „Re
formentwurf" verdient, sondern eher ein Notbehelf 
ist, um über Schwierigkeiten hinwegzukommen, die 
wohl im Bereich des Verordnungswesens liegen. 
Eine Klage ist beim Verwaltungsgerichtshof gegen 
diese Verordnung und ihre Deckung durch das Ge
setz eingereicht worden. 

Meine Damen und Herren! Dieser Entwurf be
friedigt nicht vollständig. Er kann nicht vollständig 
befriedigen, weil weitgehend alles beim alten ge
lassen wurde. Dabei verkennen wir keinesfalls, daß 
die Vorstandsverfassung nun etwas anders aussieht 
als vordem. Immerhin bleibt die Tatsache, daß der 
Leiter der Sparkassen gleichzeitig dem Vorstand 
wie auch dem Verwaltungsrat angehören kann. Er 
kontrolliert infolgedessen in seiner Eigenschaft als 
Verwaltungsratsmitglied seine Tätigkeit als Vor
standsmitglied - eine Sache, die im Bürgerlichen 
Recht, weder im Aktienrecht noch im GmbH
Recht, irgendwo eine Parallele findet. Wir halten 
diese Einrichtung zwar übergangsmäßig für noch 
vertretbar, aber auf längere Zeit jedenfalls nicht 
für vertretbar. 

Das gleiche gilt auch für den Artikel 20 und die 
dort vorgenommenen Änderungen. Der Artikel 20 
ermächtigt zwar die Staatsregierung, ihrerseits 
durch Verordnung zu regeln, was Inhalt einer Ver
ordnung über die Sparkassen s0in soll, drückt aber 
im einzelnen nicht konkret genug aus, was d0nn 
hier geregelt werden soll. Es. bestehen weiterhin 
Bedenken gegen eine hinreichende Umschreibung 
der gesetzlichen Ermächtigung nach Inhalt, Zweck 
und Ausmaß; und wir werden sehen, wie in Zu
kunft die Gerichte darüber entscheiden werden. 

Wir hätten. es weit lieber gesehen - das ist aber 
eine politische Einstellung zu dieser Frage gene
rell -, daß man solche Dinge im Gesetz möglichst 
ausführlich regelt und dann in einer Satzung die 
Ergänzung vornimmt, nicht aber durch generelle 
Ermächtigung einer Verordnung Möglichkeiten 
gibt, die dann im Bereich der Staatsregierung aus
gemacht werden und am Parlament vorbeigehen. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich ein 
Wort zu der Frage des Beamtenstatus der Leiter 
der Sparkassen sagen. Es ist sicher zu begrüßen, 
daß hier eine Änderung geschaffen worden ist. 
Auch diese Änderung ist in letzter Konsequenz 
nicht ganz durchdacht worden. 

Ich beschränke mich bewußt hier nur auf einige 
skizzenhafte Bemerkungen, weil ich glaube, daß am 
Ende doch eine generelle Neuregelung_ in dieser 
Frage geschehen muß und dabei die Dinge ent
scheidend ausdiskutiert werden sollten. 

Auch die Frage der Zwangsvereinigung von 
Sparkassen ist im Artikel 16 nicht befriedigend 
geregelt, zumal er für die Regierung die Möglich
keit einräumt, Zwangseingriffe vorzunehmen, wäh
rend vielleicht örtliche Verhältnisse durchaus an
dere Regelungen wünschenswert erscheinen lassen. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich aber 
zu einem unserer Meinung nach sehr entschei
denden, eigentlich dem entscheidenden Gesichts
punkt kommen, der hier überhaupt nicht an
gesprochen ist, das ist die Frage der Mitbe
stimmung. Sie wissen, meine Damen und Herren 
von der CSU, daß Ihre Landesgruppe erst vor 4 
Wochen, glaube ich, in einer Einkehrtagung - oder 
wie das bei Ihnen heißt - sich mit der Frage der 
Mitbestimmung sehr ausführlich beschäftigt und 
erklärt hat, man würde nun endlich dafür etwas 
tun. Ich frage mich, wo ist hier der Beweis für 
diese Ankündigung? Er wäre möglich gewesen, 
wenn man eine Neufassung des Sparkassengesetzes 
vorgelegt hätte, die sich auf diese Mitbestimmungs
frage eingestellt hätte. Ich gebe Ihnen zu, daß der 
jetzige, hier vorliegende Entwurf nicht mit der 
Mitbestimmung gekoppelt werden kann, weil an
dere Dinge dann in das Sparkassengesetz hätten 
hineingeschrieben werden müssen, z.B. die ent
schiedene Trennung von Verwaltungsrat und Vor
stand, Schaffung eines Kreditinstituts und ähnliche 
Dinge. Aber ich darf darauf hinweisen, daß wir 
bereits ein Vorbild in Nordrhein-Westfalen haben. 
In Nordrhein-Westfalen hat auch die CDU sehr 
heftig und dankenswerterweise an einer solchen 
Mitbestimmungsregelung mitgewirkt. 

(Abg. Dr. Wilhelm: Nur Aufsichtsrat!) 

- Aber leider sind wir hier nicht in Nordrhein
W estfalen, sondern in Bayern. 

(Abg. Dr. Wilhelm: Eine ganz andere Kon-
zeption!) 

- Es ist natürlich eine andere. Und ich sage: Diese 
Frage, die hier fehlt, läßt sich auch nur in einer 
anderen Gesamtkonzeption verwirklichen. Natür
lich. Das ändert gar nichts daran, daß man das hier 
darstellen und bemängeln muß und sagen muß, es 
hätte hier der Ansatz dafür geschaffen werden kön-
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nen, diese Frage mit zu entscheiden. Hauptsächlich 
deshalb, meine ich, sollten wir hier noch einmal 
darstellen, daß die Mitbestimmung eine sehr ent
scheidende Frage ist, und daß sie in Kürze im Be
reich der Sparkassen auch in Bayern geregelt wer
den sollte. Ich darf, auch für meine Fraktion, hier 
sagen, daß wir in Kürze einen eigenen Gesetzent
wurf zur Änderung des Gesetzes über die öffent
lichen Sparkassen vorlegen werden, in dem vor 
allem diese Fragen sehr entscheidend geregelt sein 
werden. 

Meine Damen und Herren! Da wir uns sowieso 
in absehbarer Zeit wieder mit diesem Gesetz wer
den beschäftigen müssen - wenn man an die Fu
sionsgespräche zwischen Landesbodenkreditanstalt 
und Gemeindebank denkt; zumal die Gemeinde
bank auch im Sparkassengesetz verankert ist -, 
können wir trotz dieser Bedenken, die ich hier vor
getragen habe, diesem Gesetz zustimmen; denn uns 
scheint der übergeordnete Gesichtspunkt natürlich 
auch sein Gewicht zu haben, daß die Arbeitsfähig
keit der Sparkassen im Moment gesichert sein muß, 
der gegenwärtige Zustand des Gesetzes das nicht in 
jedem Fall erlaubt und deshalb eine Änderung, und 
sei es eine noch so bescheidene Änderung, dringend 
notwendig ist. Das aber, meine Damen und Herren, 
entbindet uns hier alle in diesem Hause nicht, schon 
baldmöglichst eine grundlegende Änderung an dem 
nun doch etwas überalteten Sparkassengesetz vor
zunehmen. Wir werden deshalb diesem Gesetz zu
stimmen, möchten aber schon jetzt ankündigen, 
daß dieses Gesetz insgesamt in Bälde neu gefaßt 
werden muß. 

Präsident Hanauer: Das Wort hat der Herr Ab
geordnete Feitenhansl. 

feitenhansl (NPD): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Ich melde namens der Fraktion der NPD gegen das 
vorliegende Sparkassengesetz ebenfalls Bedenken 
an; Bedenken vor allem wegen des Artikels 16 Ab
satz 3, der da lautet: 

Die Regierung kann die Vereinigung von 
Sparkassenanordnungen, wenn ein dringendes 
öffentliches Bedürfnis besteht. 

In der Begründung dazu - ich darf diese mit Ge
nehmigung des Herrn Präsidenten vortragen -
heißt es: 

„Wegen der erheblichen Auswirkungen kom
munaler Gebiets- oder Bestandsänderungen 
auf bestehende Sparkassen ist es notwendig, 
das Sparkassengesetz zu ergänzen, um eine 
Abstimmung der erforderlichen Maßnahmen zu 
ermöglichen. Der in Art. 16 neu angefügte Ab
satz III erlaubt eine zwangsweise Vereinigung 
von Sparkassen vor allem in den Fällen, in 
denen ein Gewährträger im Wege der Gesamt
rechtsnachfolge in einem neuen Gewährträger 
aufgeht, so daß bei gleicher Gewährträger
schaft mehrere rechtlich selbständige Sparkas
sen in dem neuen Hoheitsgebiet bestehen wür
den." 

In der Begründung heißt es also: Vor allem bei 
kommunalen Gebietsstandsänderungen kann die 
Regierung die Vereinigung von Sparkassen anord
nen." Ich frage aber: In welchen Fällen noch? Ich 
meine, hier geht es doch um eine Blankovollmacht, 
die die Staatsregierung vom Hohen Haus will, und 
wir sollten nicht bereit sein, diese Blankovollmacht 
zu erteilen. Das Parlament darf sich schließlich 
nicht selbst ausschalten. 

(Beifall bei der NPD) 

Präsident Hcmauer: Das Wort hat der Herr Ab
geordnete Dr. Fischer. 

Dr. Fischer (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Gerade die letzte Beschränkung, wie es der Herr 
Kollege Feitenhansl bezeichnet, ist nun einmal 
notwendig. Wenn diese Beschränkung nämlich nicht 
im Gesetz steht, wenn diese Möglichkeit nicht darin 
enthalten ist, dann ist die Staatsregierung ganz 
einfach nicht in der Lage, in den Fällen etwas zu 
tun, in denen die Zusammenlegung notwendig ist, 
es aber an der Einsicht fehlt. Wir wissen doch, wie 
·es draußen in den praktischen Fällen oft an per
sonellen Schwierigkeiten liegt, so daß die ganze 
Zusammenlegung scheitert, obwohl sie wirtschaft
lich gesehen und auch vom Kapital her gesehen 
dringend notwendig wäre. 

Das heißt, gerade die Streichung des Artikels 16 
Absatz 3 würde ich für völlig falsch halten. 

Ich darf aber sagen, daß ich erfreut bin, daß der 
Herr Kollege Haase in seinem Schlußwort doch 
zum Ausdruck gebracht hat, daß die SPD dem Ge
setz zustimmen werde. Er hat nochmals die Mit
bestimmung angesprochen. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, wir sind für die Mitbestim
mung, auch die CSU ist für die Mitbestimmung, 
und sie ist nicht nur bei Einkehrtagen für die Mit
bestimmung, sondern sie ist auch dort dafür, wo 
die Mitbestimmung jetzt und hier verwirklicht 
werden kann. Aber bei den Sparkassen kann die 
Mitbestimmung jetzt nicht verwirklicht werden. 
Das ist völlig unmöglich. Denn sehen Sie sich die 
Dinge in der Praxis an! - unsere Sparkassen 
draußen würden, wenn man da jetzt eine Mitbe
stimmung einführt, einem so verschärften Kon
kurrenzkampf ausgesetzt, daß sie ihn gar nicht aus
halten würden. Wir müßten mindestens verlangen, 
daß die Kreditgenossenschaft und alle anderen, 
auch die privaten Bankinstitute diese Mitbestim
mung bekommen; sonst könnten wir sie nicht ein
führen. Ich bin überzeugt, Herr Kollege Haase, 
daß das früher oder später kommen wird. Ich bin 
auch der Meinung, wir sollten - Sie haben es an
gedeutet - darauf hinwirken, aber es muß dann 
Zug um Zug gehen, um die Parität zu sichern und 
nicht die Sparkassen zu benachteiligen. 

Ein weiteres Wort möchte ich zum Artikel 20 
sagen. Wir sind der Meinung, daß er genau um
schrieben ist, und daß er der nachkonstitutionellen 
Fassung genügt, daß also eine noch nähere Fas
sung nicht notwendig ist. 

Ich möchte auch zugeben, daß der Gesetzentwurf, 
den wir jetzt hier vorliegen haben, vielleicht nicht 
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ein Gesetzentwurf voll aus einem Guß ist, in dem 
alles drin ist, was man sich überhaupt in ein Spar
kassengesetz hineindenken kann. Aber die Ände
rung war notwendig, sie mußte jetzt geschehen, 
da das Sparkassengesetz noch aus dem Jahr 1933 
stammt und die Dinge deshalb bereinigt werden 
mußten. 

Deshalb bitte ich, dem Gesetzentwurf zuzustim
men. 

Präsident Hc:inauer: Das Wort hat der Herr 
Staatsminister des Innern. 

Staatsminister Dr. Merk: Ich bedanke mich. -
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich nehme das Wort nur noch einmal, um 
den Vorwurf einer Ermächtigungsnorm, die dem 
Ermessen freien Spielraum gebe, zurückzuweisen. 
Die Ermächtigung des Artikels 16 Absatz 3, die eine 
Zusammenlegung von Sparkassen aus „dringenden 
Gründen des öffentlichen Wohls" in Aussicht 
nimmt, ist keine Ermächtigungsnorm für freies Er
messen, sondern ist ein unbestimmter Rechtsbegriff 
in vollem Umfang auch verwaltungsgerichtlich 
nachprüfbar, der dem Ermessen der Verwaltungs
behörde in keiner Weise irgendeinen Spielraum 
läßt. Derartige unbestimmte Rechtsbegriffe gibt es 
in vielfältiger Zahl auch in anderen Gesetzen. Die 
Behauptung, daß es sich um eine Ermächtigungs
norm handle, bei der sich der Gesetzgeber der Mit
entscheidung begebe, ist also falsch. Ich muß sie 
zurückweisen. 

(Beifall) 

Präsident Hanauer: Damit ist die allgemeine 
Aussprache geschlossen. Wir treten in die Ein -
z e 1 b e r a tu n g ein. · 

Der Abstimmung zugrunde liegen die Regie
rungsvorlage auf Beilage 2 982 sowie die Aus
schußbeschlüsse auf den Beilagen 3 368 und 3 401. 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf den § 1 
in seinen Ziffern 1 bis 13 und werde die einzelnen 
Ziffern aufrufen, die darin vorgeschlagenen Ände
rungen nennen und bitte Sie jetzt im voraus, sich 
zu melden, wenn gesonderte Abstimmung über 
eine der Ziffern gewünscht wird. Sonst lasse ich un
ter Einschluß der bekanntgegebenen Änderungen 
über den Paragraphen in seinen 13 Ziffern abstim
men. 

Ich rufe also auf den § 1, der in seiner Nr. 1 un
verändert geblieben ist. 

Zu Nr. 2 schlagen die Ausschüsse vor, in Absatz 
III dem Satz 2 folgende Fassung zu geben: 

Er erläßt für die Geschäftsführung Richt-
linien und eine Geschäftsanweisung. 

Außerdem soll in der gleichen Nr. 2 in Absatz IV 
der Satz 1 eine geänderte Fass1,mg erhalten und 
demnach lauten: 

Der Vorstand besteht aus einem Mitglied 
oder mehreren Mitgliedern. 

Die übrigen Bestimmungen der Nr. 2 blieben un
verändert. 

Zu Nr. 3 hat zunächst der Ausschuß für Wirt
schaft und Verkehr vorgeschlagen, in Buchstabe b 
dem Satz 1 eine andere Fassung zu geben. Dem hat 
der Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kom
munalfragen zugestimmt; jedoch mit der Maßgabe, 
daß die Worte „dessen Stellvertreter" durch die 
Worte „der ständige Vertreter" ersetzt werden, so 
daß die Bestimmung dann lautet: · 

Besteht der Vorstand aus einem Mitglied, so 
nimmt der ständige Vertreter, besteht der Vor
stand aus mehreren Mitgliedern, so nehmen die 
weiteren Vorstandsmitglieder an den Sitzungen 
des Verwaltungsrats mit beratender Stimme 
teil. 

Über diese Formulierung, also unter Berücksichti
gung der Vorschläge des Ausschusses für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen, lasse ich 
dann abstimmen. 

Die Nummern 4, 5 und 6 blieben unverändert. 

Bei Nr. 7 schlagen die Ausschüsse vor, in Buch
stabe a Satz 2 das Wort „und" durch das Wort 
„oder" zu ersetzen. Die Formulierung heißt dann 
also: 

Sie sind Beamte oder Angestellte des Ge
währträgers. 

Ansonsten bleibt die Nr. 7 in den Buchstaben a, b, 
c, d und e unverändert. 

Ebenso bleibt die Nr. 8 unverändert. 

Bei Nr. 9 empfehlen die Ausschüsse einen Absatz 
IV anzufügen: 

- Danach wird in Ziffer 9 in Artikel 16 Absatz 3 
und 4 angefügt-, der lautet: 

Bei der Vereinigung von Sparkassen durch 
Übereinkunft nach Abs. I oder Anordnung nach 
Abs. III kann mit Genehmigung der Aufsichts
behörde eine von Art. 6 abweichende Zusam
mensetzung des Verwaltungsrats vorgenommen 
werden. 

Bei Nr. 10 schlagen die Ausschüsse vor, folgenden 
Buchstaben a) einzufügen: 

a) In Abs. I wird folgender Satz 2 angefügt: 

Art. 16 Abs. IV gilt entsprechend. 

Damit werden die Buchstaben a mit c zu b mit d. 
Unverändert bleiben die übrigen Nummern, 11, 12 
und 13. 

(Abg. Feitenhansl: Über Ziffer 9 gesondert 
abstimmen!) 

- Spät kommt er, doch er kommt, Herr Kollege. 
Ich habe vorhin ausdrücklich langsam getan. Es ist 
also beantragt, über den Punkt 9 gesondert abstim
men zu lassen. Darf ich fragen, mit welchem Ab
maß? Mit der Einfügung eines Absatzes 4? 

(Abg. Dr. Dehner: Nein, zu Ziffer 9 Absatz 3.) 

- Darf ich fragen, welchen Antrag Sie stellen? -
Herr Kollege Dehner, Sie wollen wahrscheinlich den 
Antrag stellen, in Ziffer 9 den Absatz 3 und damit 
auch den Absatz 4 zu streichen. 

(Abg. Dr. Dehner: Ja, genau!) 
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- Also die ganze Ziffer 9 zu streichen. Von der 
Fraktion bzw. von Mitgliedern der NPD ist der An
trag gestellt worden, über Ziffer 9 innerhalb des § 1 
gesondert abzustimmen; die Ziffer 9 zu streichen, 
~wonach in Artikel 16 des Gesetzes die Absätze 3 und 
4 eingefügt werden. 

Ich muß in positiver Form darüber abstimmen 
lassen. Darf ich fragen, wer für die Annahme der 
Ziffer 9 ist, den bitte ich um ein Handzeichen. -
Wer stimmt dagegen? - 6 Stimmen aus der NPD
Fraktion - 7 waren es, ich habe die letzte weiter 
hinten zuerst nicht gesehen. Stimmenthaltungen? -
Keine. Dann ist die Bestimmung angenommen. 

Ich darf jetzt über die übrigen Ziffern 1 bis 8 
und 10 bis 13 abstimmen lassen. Wer für Annahme 
ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. 
Wer stimmt dagegen? - Niemand. Stimmenthal
tungen? - Keine. Einstimmig angenommen. 

Wir kommen zu§ 2, der lauten soll: 

§ 1 Nr. 12 dieses Gesetzes tritt am 1. Juli 1970, 
die übrigen Vorschriften treten am 1. Novem- · 
ber 1970 in Kraft. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Danke. Stimmt jemand dagegen? - Nie
mand. Stimmenthaltungen? - Eine Stimmenthal
tung bei der NPD. Damit angenommen. 

Damit ist die Einzelberatung abgeschlo~sen. Das 
Gesetz hat den Titel: 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die öffent

lichen Sparkassen (SpkG) 

Ich schlage dem Hohen Hause vor, die dritte 
L e s u n g folgen zu lassen. - Widerspruch er
hebt sich nicht. Ich eröffne die a 11 gemeine 
Aussprache. - Keine Wortmeldungen. Ich er
öffne die Einzelberatung. - Auch dazu 
keine Wortmeldungen. 

Wir kommen zur Abstimmung in der drit
ten Lesung. Ihr liegen die Beschlüsse der zweiten 
Lesung zugrunde. 

Ich rufe auf § 1 mit d·en Ziffern 1 bis 13 sowie 
§ 2. Wir kommen zur S c h 1 u ß abstimm u n g. 
Ich schlage vor, sie unmittelbar anzuschließen und 
in einfacher Form durchzuführen. - Widerspruch 
erhebt sich nicht. Wer dem Gesetz die Zustimmung 
geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. 
- Danke schön. Wer stimmt dagegen? - Eine Ge
genstimme in der Fraktion der NPD. Wer enthält 
sich der Stimme? - Bei 5 Stimmenthaltungen und 
einer Gegenstimme bei der Fraktion der NPD an
genommen .. 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die öffent

lichen Sparkassen (SpkG) 

ist der Titel des eben angenommenen Gesetzes. 

Ich darf den Punkt 17 aufrufen: 
Antrag der Abgeordneten Gabert, Kamm 
und Fraktion betreffend Schaffung eines 
neuen Landesaltenplanes (Beilage 1438) 

Es berichtet über die Beratungen des Ausschusses 
für Sozialpolitik und Gesundheitswesen (Beilage 
2850) der Herr Kollege Loos. 

Loos (SPD), Berichterstatter : Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Sozial- und Gesundheitspolitik hat in seiner 44. 
Sitzung vom 22. Januar 1970 und in der 46. Sitzung 
vom 3. Februar 1970 über den Antrag der Abge
ordneten Gabert, Kamm und Fraktion (Beilage 
1438) eingehend beraten. Berichterstatter war ich 
selbst, Mitberichterstatterin war Frau Kollegin 
Schleicher. 

In der 44. Sitzung wurde nach Beratung der Ein
zelpunkte beschlossen, einen Bericht der Staatsre
gierung abzuwarten. Nachdem der Bericht in der 
46. Sitzung vorlag, konnte in der Beratung zwar 
wesentliche Übereinstimmung erzielt werden, doch 
blieb der Punkt über die Zahl der zu fördernden 
Altenheimplätze strittig. Der Antrag fordert die 
Förderung von 4000 Altenheimplätzen, währ,end 
einzelne Mitglieder der CSU-Fraktion nur 3000 
Plätze zugestehen wollten. Nach einer Fehlabstim
mung wurde der Antrag des Ausschusses einstim
mig angenommen, der auf Beilage 2850 mit fol
gendem Wortlaut abgedruckt ist: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landesaltenplan wird zeitgemäß fortge
führt. 

Er sieht vor: 

1. Die Förderung von jährlich mindestens 3000 
Plätzen in Altenheimen, Altenwohnheimen 
und Pflegeheimen; 

2. Mittel für Altenklubs und Altengemeinschaf
ten in Höhe von jährlich.500 000 DM; 

3. Zuschüsse für die Altenerholung in Höhe 
von jährlich 500 000 DM; 

4. Als weitere Maßnahmen werden gefördert 
Modelleinrichtungen der Altenhilfe. 

Die Staatsregierung prüft die Gebührensätze 
und Eintrittspreise für die staatlichen Schlös
ser, Museen und anderer staatlicher Einrich
tungen. Sie gewährt Personen über 65 Jahre 
Nachlässe auf Gebühren und Eintrittspreise, 
soweit dies möglich ist. 

Die Staatsregierung wirkt im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten bei Rundfunk und Fernsehen 
darauf hin, daß vermehrt Sendungen für alte 
Mitbürger ausgestrahlt werden. 

Der Beschluß wurde einstimmig gefaßt. Ich bitte 
Sie, diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Danke schön. Über die Be
ratungen des Ausschusses für den Staatshaushalt 
und Finanzfragen (Beilage 3363) berichtet statt des 
Kolleg,en Degen der Herr Abgeordnete Dr. Merkt. 

Dr. Merkt (CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Ausschuß für den 
Staatshaushalt und Finanzfragen hat sich mit den 
auf den Beilagen 1438 und 2850 vorliegenden An-
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trägen in seiner 107. Sitzung am 12. Mai 1970 be
faßt. Berichterstatter war Herr Kollege Degen, Mit
berichterstatter war icli selbst. 

Der Vorsitzende bemerkte, daß der den 
Beratungen zugrundeliegende Antrag auf Beilage 
1438 durch die inzwischen erfolgte Vorlage des So
zialprogramms mehr als erfüllt sei, da einzelne 
Positionen · des Sozialprogramms noch über die 
Vorlage hinausgingen. 

Zu Ziffer 2 des Antrages betonte Staats s e -
k r et ä r J a um an n , hier stehe den geförderten 
500 000 DM zwar nur ein Betrag von 350 000 DM 
gegenüber, dafür habe man aber für die Alten
erholung nicht 500 000 DM, sondern 800 000 DM 
angesetzt. 

Die Ziffern 1 bis 4 des Antrages wurden vom 
Ausschuß als durch die Vorlage des Sozialpro-

, gramms für erledigt erklärt. Bezüglich der beiden 
letzten vom sozialpolitischen Ausschuß nicht ge
änderten Absätze empfiehlt der Haushaltsausschuß 
Annahme. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß beizu
treten. 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren! 
Wir sind also in der Situation, daß ein vom Sozial
politischen Ausschuß im Februar angenommener 
Beschluß durch zwischenzeitliche Beschlüsse des 
Haushaltsausschusses - Annahme des Sozialplanes 
- seine Erledigung sogar in einem weiteren Maße 
gefunden hat, so daß in dem der Abstimmung zu
grundeliegenden Beschluß des Haushaltsausschusses 
vom 12. Mai zwar die Annahme der Absätze 2 und 3 
empfohlen wird, aber der Absatz 1 als - auch in 
der inzwischen abgeänderten Form durch das So
zialprogramm der Staatsregierung - erledigt er
klärt wird. 

Ich muß darauf hinweisen, weil ich trotz dieser 
Erledigungserklärung einen Abänderungsantrag 
des Herrn Kollegen Kamm vorliegen habe, statt 
3000 in Ziffer 1 des umformulierten Antrages auf 
Beilage 2850 die Zahl 4000 zu setzen. Ich bin aber 
der Auffassung, ich muß über den jüngsten Be
schluß gemäß Beilage 3363 zunächst abstimmen las
sen. Die Abstimmung darüber würde dann eine 
weitere Abstimmung erübrigen. Ich hoffe, damit be
steht Einverständnis. Ich lasse also zunächst über 
den jüngeren Beschluß auf Beilage 3363 abstimmen. 
Besteht Klarheit? - Wer dem die Zustimmung ge
ben will, bitte ich um das Handzeichen. - Es 
kommt immer dieses zögernde Handheben; wenn 
man auf die langatmigen Ausführungen von mir 
nicht Obacht gibt, dann weiß man nicht, was zur 
Abstimmung steht. Ich darf nochmals sagen: Ich 
lasse abstimmen über den Beschluß des Haushalts
ausschusses vom 12. Mai, der den umformulierten 
Antrag in seinen Absätzen 2 und 3 vollinhaltlich 
annimmt, hinsichtlich des Absatzes 1 aber die Erle
digung erklärt durch das in der Zwischenzeit im 
Haushaltsausschuß verabschiedete Sozialprogramm 
der Staatsregierung, weil dort teilweise höhere 
Summen eingesetzt sind, wie es der Berichterstatter 
gerade vorgetragen hat. 

Grundlage der Abstimmung ist also die Beilage 
3363. Wer dem zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Eine Ge
genstimme. Wer enthält sich der Stimme? - Das 
ist die übrige Fraktion der SPD. Damit ist die An
gelegenheit wohl erledigt und auch für den Abän
derungsantrag kein Raum. Praktisch bedürfte es 
eines neuen Antrags, das Sozialprogramm, das be
schlossen ist, insoweit zu erweitern. Ich glaube, 
dann kann die Sache nach Ihrem Wunsch erneut 
aufgerufen werden. 

Darf ich nun, meine Damen und Herren, mit 
Ihrem Einverständnis die zweite N a c h t r a g s -
tage s o r d nun g erledigen, weil es Dringlich
keitsanträge sind? Ich habe sie geschäftsordnungs
gemäß sofort auf eine Tagesordnung gesetzt. Sie 
sind mir erst heute nachmittag vorgelegt worden. 
- Widerspruch erhebt sich nicht. Dadurch ergibt 
sich zunächst 

Nr. 1: Erste Lesung des 

Dringlichkeitsantrags der Abgeordneten 
Gabert, Drexler und Fraktion betreffend 
Gesetz zur Ermächtigung der Staatsregie
rung zum Verzicht auf die Leistungen der 
Stadt Nürnberg aus dem Vertrag zwischen 
dem Freistaat Bayern und der Stadt Nürn
berg über die Vereinigung der Hochschule 
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
in Nürnberg mit der Universität Erlangen 

vom 23. Dezember 1960 (Beilage 3430) 

Ich darf hierüber die Aussprache eröffnen .. -
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Ich schlage Ihnen vor und bitte um Ihr Ein
verständnis, diesen Gesetzesantrag zu überweisen 
dem Ausschuß für den Staatshaushalt und Finanz
fragen und für Verfassungs-, Rechts- und Kommu
nalfragen. 

(Staatssekretär Lauerbach meldet sich zu 
Wort) 

- Herr Staatssekretär, es ist schon beschlossen, der 
Antrag ist schon verwiesen. 

Staatssel<retär Laue~bach: Ich möchte eine Er
klärung dazu abgeben. 

Präsident Hanauer: Die Sache ist erledigt. Ich 
bitte Sie, Herr Staatssekretär, sich im Ausschuß 
dazu zu äußern. 

Ich rufe auf den Punkt 2: E r s t e L e s u n g zum 

Dringlichkeitsantrag des Abgeordneten 
Kamm und 51 anderer betreffend Verwen
dung leerstehender Schulbauten für Kin
dergärten, Kinderhorte und Jugendheime 

(Beilage 3431) 

Ich habe diesen Antrag nicht ohne Grund im An
schluß an die eben erledigte Nr. 17 aufgerufen. Dort 
wird nämlich verlangt, daß Mittel aus dem Sozial
programm anderweitig eingesetzt werden. Nu~ ist, 
wie Sie eben erfahren haben, das Sozialprogramm 
vom Haushaltsausschuß beraten und beschlossen 
worden. Ich kann mir also eine Erledigung nur so 
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vorstellen, daß wir diesen Dringlichkeitsantrag dem 
Haushaltsausschuß zur sofortigen Beratung über
weisen. Ich bitte Sie, so zu verfahren. - Damit be
steht Einverständnis. 

Das Wort hat der Herr Staatssekretär Jaumann. 

Staatssekretär Jaumann: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Zum ersten haben wir im Haushaltsausschuß, 
und zwar einstimmig, darüber befunden, wie die 
Mittel im Sozialprogramm verteilt werden. Es 
bleibt also gar kein Raum mehr für eine andere 
Verteilung übrig. Zweitens ist es selbstverständlich, 
daß der Anteil der Mittel, der auf Kindergärten 
entfällt, natürlich nach sachgerechten Gesichtspunk
ten dort verteilt werden muß, wo die Bedürftigkeit 
am größten ist. 

Im übrigen ist das nur eine Sache des zuständi
gen Ressorts. Aber an sich wollte ich darauf auf
merksam machen, daß nach dem übereinstimmen
den Beschluß im Haushaltsausschuß eigentlich kein 
Raum mehr vorhanden ist, die Mittel im Sozial
programm anders zu verteilen. 

Präsident Hanauer: Herr Staatssekretär, ich 
danke. Aber Sie haben augenblicklich - ich bitte, 
mir das nicht zu verübeln - praktisch das unter
strichen, was ich sagte. Ich habe vorgeschlagen, weil 
ich ja hier keine augenblickliche Entscheidung im 
Sinne einer Ablehnung oder einer Erledigterklä
rung will, sondern wünsche, daß es auch im Aus
schuß entsprechend beraten wird, daß dieser An
trag dem Ausschuß für den Staatshaushalt und 
Finanzfragen zur Behandlung zugewiesen wird. Er
hebt sich dagegen Widerspruch? - Das ist nicht der 
Fall. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 19: 

Anträge der Abgeordneten Schäfer und 
Leicht betreffend Erhaltung der Nürnber
ger Spielwarenmesse (Beilage 2798) und 
Kamm und anderer betreffend Beteili
gung des Bayerischen Staates an der zu 
gründenden Nürnberger Messegesellschaft 

- (Beilage 2860) 

Hier berichtet zunächst über die Beratungen des 
Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr (Beilage 
3105) Herr Kollege Rupp. 

Rupp (CSU), B er ich t erst a t t er : Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Wirtschaft und Verkehr hat sich am 5. März 
1970 mit dem Antrag der Abgeordneten Schäfer 
und Leicht betreffend Erhaltung der Nürnberger 
Spielwarenmesse beschäftigt - Beilage 2798. Be
richterstatter war in meiner Abwesenheit Herr 
Kollege Zink, Mitberichterstatter war ich. 

Der Ausschuß ist zu folgendem einstimmigen Be
schluß gekommen: 

Die Staatsregierung wird ersucht zu prüfen, 
wieweit eine Staatsbeteiligung an einer Messe 
GmbH in Nürnberg möglich ist und ob dafür 

staatliches Gelände zur Verfügung gestellt 
werden kann. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem einstimmigen 
Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Ich bitte Herrn Kollegen Dr. 
Weiß um die Berichterstattung über die Beratungen 
des Ausschusses für den Staatshaushalt und Fi
nanzfragen (Beilage 3409) und erteile ihm das 
Wort. 

Dr. Weiß (CSU), B er ich t er s tat t er : Herr 
Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Der Ausschuß für den Staatshaushalt und Fi
nanzfragen befaßte sich in seiner Sitzung am 2. 
Juni mit den gegenständlichen Anträgen. Auf An
trag des Berichterstatters beschloß der Ausschuß 
einstimmig, dem zusammenfassenden Beschluß des 
Wirtschaftsausschusses, der Ihnen gerade vorge
tragen wurde und der Ihnen auf Beilage 3105 vor
liegt, zuzustimmen. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Ab s tim -
m u n g auf der Grundlage der Formuli~rung auf 
Beilage 3105. Wer zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke! Stimmt jemand 
dagegen? - Niemand. Stimmenthaltungen? - Kei
ne. Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 18: 

Anträge der Abgeordneten Soldmann, 
Laufer und anderer betreffend Verstaat
lichung des Balthasar-Neumann-Polytech
nikums Würzburg-Schweinfurt (Beilage 
1933) und Dr. Wilhelm, Vöth, Lauerbach 
und anderer betreffend Verstaatlichung 
des Polytechnikums Würzburg-Schwein-

furt (Beilage 2710) 

Hier berichtet zunächst über die Beratungen des 
Ausschusses für kulturpolitische Fragen (Beilage 
2825) Frau Abgeordnete Laufer. Ich darf sie bitten. 

Frau Lauter (SPD), Berichters.tat t er in: 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 
Kulturpolitische Ausschuß hat sich in seiner 72. 
Sitzung mit den Anträgen Soldmann, Laufer, Dr. 
Wilhelm, Vöth und Lauerbach beschäftigt. Bericht
erstatter war ich, Mitberichterstatter Dr. von der 
Heydte. Im zweiten Antrag war es umgekehrt. Wir 
haben uns aber darauf geeinigt, beide Anträge ge
meinsam zu behandeln, weil es um das gleiche 
Problem ging. 

Die Anträge wurden zusammengefaßt in folgen
de Formulierung, die einstimmig beschlossen wur
de: 

Das Polytechnikum Würzburg-Schweinfurt 
wird im Jahre 1971 verstaatlicht. Die Vorbe
reitung einer vertraglichen Regelung über die 
näheren Einzelheiten der Übernahme auf den 
Staat soll sofort . begonnen werden. Die in 
Würzburg vorhandenen Abteilungen werden 
im vollen Umfange übernommen und den An
forderungen entsprechend ausgebaut. 

Ich bitte das Hohe Haus, sich diesem einstimmi
gen Beschluß anzuschließen. 
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Präsident Hanauer: Über die Beratungen des 
Ausschusses für den Staatshaushalt und Finanz
fragen (Beilage 3408) berichtet für den Kollegen 
Härtl liebenswürdigerweise der Kollege Gräßler. 

Gräßler (SPD), B er ich t er s tat t er : Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Ausschuß für den 
Staatshaushalt und Finanzfragen befaßte sich am 
2. Juni mit diesem Antrag und kam zu dem Er
gebnis, der zusammenfassenden Beschlußfassung 
des Vorschlags des Kulturpolitischen Ausschusses 
auf Beilage 2825 einstimmig zuzustimmen. Ich bit
te, dem Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Ab ~tim -
m u n g auf der Grundlage der Beilage 2825. Ich 
bitte um ein Handzeichen zum Zeichen der Zu
stimmung. - Danke schön. Stimmt jemand dage
gen? - Niemand. Stimmenthaltungen? - Keine. 
Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf P u n kt 20: 

Antrag des Abgeordneten !ironawitter 
und anderer betreffend Errichfong eines 

Naturparks im Isartal (Beilage 3038) 

Hier berichtet zunächst über die Beratungen des 
Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft 
(Beilage 3228) Herr Kollege Stechele. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Stechele (SPD), Berichterstatter: Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag 
auf Beilage 3038 hat folgenden Wortlaut: 

Der Landtag wolle beschließen: 
Die Staatsregierung wird ersucht, die Be

strebungen zur Errichtung eines Naturparks 
im Isartal südlich von München mit Nachdruck 
zu unterstützen. 

Der Ausschuß für Ernährung und Landwirtschaft 
hat in seiner 57. Sitzung dem Antrag einstimmig 
zugestimmt. Ich bitte Sie, dem zu folgen. 

Präsident Hanauer: Über die Beratungen des 
Ausschusses für den Staatshaushalt und Finanz
fragen (Beilage 3410) berichtet an Stelle des Kol
legen Degen der Herr Kollege Schuster. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Schuster (CSU), B er ich t erst a t t er : Herr 
Präsident, Hohes Haus! In seiner 109. Sitzung vom 
2. Juni 1970 befaßte sich der Ausschuß für den 
Staatshaushalt und Finanzfragen mit dem vorhin 
vorgetragenen Antrag auf Beilage 3038. 

Der Haushaltsausschuß stimmte dem Petitum iri 
der Fassung des Landwirtschaftsaüsschusses zu. Ich 
bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß die Zustim
mung zu erteilen. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Abs tim -
m u n g gemäß der Formulierung auf Beilage 3038. 
Wer dem zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Keine. Einstimmig ange
nommen. 

Punkt 21! 
Anträge der Abgeordneten Gabert, Fried
rich, Börner und anderer betreffend Er
richtung von Urlaubs- und Erholungs
zentren im Zonenrandgebiet (Beilage 2662) 

und 
Dr. Fischer, Nüssel betreffend Errichtung 
von Urlaubs- und Erholungszentren im 

Grenzland (Beilage 3128) 

Hier berichtet über die Beratungen des Aus
schusses für Grenzlandfragen (Beilage 3227) Herr 
Kollege Börner. Ich erteile ihm dazu das Wort. 

Börner (SPD), B e r i c h t e r s t a t t e r : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Dem Abän
derungsantrag, ausgedruckt auf Beilage 3227, ging 
die Beratung von zwei Einzelanträgen voraus. Nach 
einer eingehenden Aussprache über diese Einzel
anträge hat sich der Grenzlandausschuß am 15. 
April in seiner 19. Sitzung einstimmig für diesen 
Abänderungsantrag entschieden. Ich bitte das Hohe 
Haus, dem beizutreten. 

Präsident Hcmauer: Über die Beratung des 
Ausschusses für den Staatshaushalt und Finanz
fragen (Beilage 3411) berichtet an Stelle des Herrn 
Abgeordneten Degen Herr Abgeordneter Schuster. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Schuster (CSU), Be r i c h-t erstatte r: Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Herr Berichterstatter 
vom Grenzlandausschuß berichtete soeben über die 
Zusammenfassung der beiden Anträge auf Beilage 
3227 sowie über Beilage 3138. Beide Anträge wur
den zusammen behandelt. Die Zustimmung wurde 
einstimmig zu der Fassung des Beschlusses des 
Grenzlandausschusses auf Beilage 3227 erteilt. Ich 
bitte, diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Ab s tim -
m u n g, der die Formulierung auf Beilage 3227 
zugrunde liegt. Ich bitte um ein Handzeichen, wer 
dem zustimmen will. - Danke. Gegenstimmen? -
Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. Einstimmig 
angenommen. 

Punkt 22: · 
Antrag des Abgeordneten Kamm und an
derer betreffend Errichtung von Alten
krankenhäusern für Pflegebedürftige (Bei-

lage 2568) 

Hier berichtet über P,ie Beratungen des Aus
schusses für Sozial- und Gesundheitspolitik (Bei
lage 3119) Frau Abgeordnete Westphal. Ich erteile 
ihr das Wort. ·· 

Frau Westphal (SPD), Bericht erst a t t er in: 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 
Sozialpolitische Ausschuß befaßte sich in seiner 48. 
Sitzung am 12. März 1970 mit dem Antrag des 
Herrn Kollegen Kamm und anderer betreffend die 
Errichtung von Altenkrankenhäusern für pflege
bedürftige, desorientierte - ältere Mitbürger. Be
richterstatterin war ich, Mitberichterstatterin Frau 
Kollegin Schleicher. 
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Im Ausschuß war man sich bei der Debatte dar
über im klaren, daß die Situation der zeitweilig 
desorientierten alten Mitbürger, die heute in Ner
venkrankenhäusern untergebracht sind, wirklich 
besonders schwierig ist. Darüber, ob man eigene 
Krankenhäuser für sie errichten sollte, bestand 
allerdings eine unterschiedliche Auffassung im Aus
schuß. Die Frau Mit b er ich t e r s t a t t er in war 
der Meinung, daß eigene Einrichtungen dieser Art 
nicht der richtige Weg seien, um dem Problem bei
zukommen, während Herr Dr. So e n n in g die 
Ansicht vertrat, daß man möglicherweise kleine 
Krankenhäuser draußen auf dem Lande, die für 
einen modernen Krankenhausbetrieb nicht mehr 
geeignet sind, einem solchen Zweck zuführen könn
te. 

Im Ausschuß wurde dann folgender Antrag zur 
Abstimmung gestellt: 

In jedem Regierungsbezirk ist je eine Ein
richtung für desorienterte, dauernd pflegebe
dürftige alte Mitbürger nach den neuesten Er
kenntnissen der Gerontologie und der Geria
trie zu errichten. 

Bei der Abstimmung wurde dieser Antrag mit 
10 gegen 9 Stimmen bei einer Stimmenthaltung ab
gelehnt. 

Präsident Hanauer: Über die Beratungen des 
· Ausschusses für den Staatshaushalt und Finanzfra

gen (Beilage 3412) berichtet für Herrn Kollegen De
gen Herr Kollege Zenz. 

Zenz (CSU), Berichterstatter: Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Staatshaushalt und Finanzfragen befaßte sich in 
seiner 109. Sitzung mit dem vorliegenden Antrag 
des Abgeordneten Kamm und anderer betreffend 
Errichtung von Altenkrankenhäusern für Pflege
bedürftige. Berichterstatter war Herr Kollege De
gen, Mitberichterstatter war ich. 

Als Mitberichte r statte r habe ich fest
gestellt, daß die Phase der Desorientierung und 
der Depression bei diesem Personenkreis verhält
nismäßig von kurzer Dauer sei und man sie ver
hältnismäßig schnell diagnostizieren und behandeln 
kann. Eine von der Stadt München beauftragte 
Kommission sei in dieser Frage zu dem Ergebnis 
gekommen, daß diesen Patienten in erster Linie ge
holfen ist, wenn sie in Nervenkrankenhäusern be
handelt werden, da man dort über die notwendigen 
Einrichtungen und Erfahrungen verfüge. Im übrigen 
waren wir der Auffassung, daß, wenn man schon an 
diese Frage'herangehen wolle, dann den Kommu
nen stärker finanziell geholfen werden müsse, um 
Krankenhäuser zu errichten und ausbauen zu kön
nen. Der Ausschuß hat den vorliegenden Antrag 

mit Mehrheit abgelehnt. Ich bitte das Hohe Haus, 
diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident Handuer: Wir kommen zur Ab s tim -
m u n g. Die Ausschüsse empfehlen die Ablehnung 
des Antrags gemäß der Formulierung auf Beilage 
3412. Wer entgegen dieser Empfehlung für den An
trag ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer 
stimmt dagegen? - Letzteres ist die Mehrheit. Der 
Antrag ist nach übereinstimmender Ansicht des 
Präsidiums abgelehnt. 

Meine Damen und Herren! Nachdem jetzt die 
Namensnennung vorliegt, darf ich von der Nach
tragstagesordnung den Punkt 3 aufrufen: 

Wahl eines stellvertretenden Mitglieds für 
den Ständigen Beirat beim Bundesaus

gleichsamt 

Nach § 314 des Lastenausgleichsgesetzes ist beim 
Bundesausgleichsamt ein Ständiger Beirat gebildet, 
der u. a. aus Vertretern der Geschädigten besteht. 
Je einen Vertreter wählen die Parlamente der Län
der. Für jeden Vertreter ist ein Stellvertreter zu 
wählen. 

Der Bayerische Landtag hat am 7. Oktober 1952 
Herrn Edmund Leukert in München als Vertreter 
der Geschädigten in den Ständigen Beirat des Bun
desausgleichsamtes und den seinerzeitigen Abge
ordneten des Bayerischen Landtags Gottfried Dei -
n in g er aus Augsburg als dessen Stellvertreter ge
wählt. Nach dem Tode des Kollegen Herrn Deinin
g er ist gemäß § 314 Absatz 2 in Verbindung mit 
§ 313 Absatz 2 des Lastenausgleichsgesetzes ein 
Stellvertreter neu zu wählen. 

Die Fraktion der SPD schlägt hierfür vor Herrn 
Martin Geiser, Mitglied dieses Hohen Hauses. 

Weitere Vorschläge liegen nicht vor. Ich empfehle 
dem Hohen Hause, die Wahl in einfacher Form 
durchzuführen. - Damit besteht Einverständnis. 

Wer den Herrn Kollegen Martin Geiser als stell
vertretendes Mitglied für . den Ständigen Beirat 
beim Bundesausgleichsamt wählen will, den bitte 
ich, sich vom Platz zu erheben. - Danke schön. Ich 
stelle die Einstimmigkeit der Wahl fest. - Wider
spruch gegen diese Feststellung erhebt sich nicht. 

Meine Damen und Herren, wenn sich auch jetzt 
kein Widerspruch erhebt, dann unterbreche ich die 
Sitzung. Wir beginnen morgen früh um 9 Uhr mit 
der Fragestunde und erledigen anschließend noch 
die übrigen· Sachen. Den Rechts- und Verfassungs
ausschuß aber möchte ich bitten, die Novellierung 
des Landeswahlgesetzes so zu beraten, daß wir sie 
morgen noch in zweiter und dritter Lesung ver
abschieden können. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung 17 Uhr 58 Minuten) 




